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Klaus Stegmüller1 

Geleitwort 

Der vorliegende Reader versammelt die Beiträge einer Tagung, die auf eine Initia-
tivgruppe der studentischen Fachschaft am Fachbereich Pflege und Gesundheit zu-
rück geht, und die im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum 10jährigen Bestehen 
des Fachbereichs das für seine Entwicklung konstituierende Thema Akademisie-
rung der Gesundheitsberufe im Spannungsfeld zwischen Primärqualifizierung und 
Weiterbildung aus der Perspektive der im Bereich der Gesundheitsberufe etablierten 
Interessenverbände beleuchten soll. Die Veranstaltung stellt damit eines der zent-
ralen Themen in den Mittelpunkt, die seit der Einrichtung des Fachbereichs für sein 
Selbstverständnis in der sich etablierenden gesundheitsbezogenen Hochschulland-
schaft von eminenter Bedeutung sind.  

Ziel des Fachbereichs ist es, beginnend mit der Einrichtung eines primärqualifizie-
renden grundständigen Pflegestudiengangs einen Beitrag zur Akademisierung der 
Gesundheitsberufe zu leisten. Es war nicht nur konstitutiv für seine Gründung 

 

wie 
für andere, inzwischen mehr als 50 gesundheitsbezogenen Studiengänge in der 
Bundesrepublik Deutschland auch , sondern dieses Ziel kann als Leitmotiv in sei-
ner vergleichsweise noch jungen Geschichte angesehen werden. So bietet der 
Fachbereich über den primärqualifizierenden Gründungsstudiengang Pflege hinaus 

 

teilweise in Kooperation mit anderen Hochschulen  inzwischen auch weiterbildende 
Studienprogramme in Pflegemanagement, Physiotherapie, Gesundheitsmanage-
ment, Public Health und Pädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe an. Die Histo-
rie des Fachbereichs Pflege und Gesundheit steht damit für eine allgemeine Ent-
wicklung der Gesundheitsberufe in der Bundesrepublik Deutschland, in deren Ver-
lauf die nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe zunehmend mehr den Weg an die Hoch-
schulen gefunden haben. Die Geschichte des Fachbereichs steht aber auch für eine 
Entwicklung, ein Studium für Hochschulzugangsberechtigte ohne vorherige Ausbil-
dung in einem Pflegeberuf und deren berufsrechtliche Anerkennung zu etablieren. 
Das im Titel der Tagung zum Ausdruck gebrachte Spannungsverhältnis ist somit 
eng mit der Genese des Fachbereichs verwoben. In teils fintenreichen, teils kon-
flikthaften Adaptionen seines Studienprogramms an berufs- und hochschulrechtli-
che Neuerungen hat der Fachbereich zahlreiche Versuche, beispielsweise durch zur 
Änderungen der Prüfungsordnungen, Modifikationen der Studieninhalte und der 
praktischen Studienanteile, politische Statements und Eingaben und anderes mehr, 
zur Erreichung dieses Ziels unternommen.   

Trotz der mit Beginn der 1990er Jahre beginnenden Etablierung von Studienange-
boten im Sinne einer nachholenden Modernisierung 

 

wie es die Kollegin Doris 
Schaeffer im Rekurs auf die soziologische Debatte nannte (Schaeffer 2003)  ist die 
im europäischen und nichteuropäischen Ausland als Normalfall geltende akademi-
sche Ausbildung der Gesundheitsberufe in der Bundesrepublik Deutschland eher 
noch eine Besonderheit. Diese Besonderheit kommt zum einen dadurch zum Aus-
druck, dass das neu entstandene akademische Feld hierzulande außerordentlich 
heterogen und durch eine Vielfalt von Studienstrukturen und -abschlüssen gekenn-
zeichnet ist. Zum anderen jedoch auch und 

 

aus der Perspektive eines primärqua-
lifizierenden Pflegestudiengangs 

 

gerade dadurch, dass die AbsolventInnen der 
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primärqualifizierenden Studienangebote, von denen sich drei der bundesweit insge-
samt sieben in Hessen konzentrieren, bei ihrer Berufseinmündung berufsrechtlichen 
Restriktionen unterliegen. Für die Pflegeberufe wie auch für andere nicht-ärztliche 
Gesundheitsberufe gilt nach wie vor: der Abschluss eines primärqualifizierenden 
Studiums reicht als Voraussetzung für eine Berufsanerkennung nicht aus. Dieser 
Sonderweg ist nicht nur mit einem europäischen Blick auf die deutsche Pflege-

landschaft als skandalös zu bezeichnen. Ihn zu verlassen ist auch mit Blick auf die 
erhöhten qualifikatorischen Anforderungen, die an die pflegerische Versorgung ge-
stellt sind, und insbesondere mit Blick auf die Notwendigkeit der Rekrutierung des 
eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses 

 

als einem unverzichtbaren Merkmal für 
eine Vollakademisierung  geradezu eine zwingende Notwendigkeit.  

Es spricht aus meiner Sicht für eine kluge Weitsicht der studentischen Initiativgrup-
pe der heutigen Tagung 

 

wie für die Beharrlichkeit des Fachbereichs Pflege und 
Gesundheit insgesamt , dieses für die perspektivische Entwicklung der Gesund-
heitsberufe im Allgemeinen wie der Pflege im Besonderen aufs Tapet zu bringen, 
das Für und Wider der beiden für die Gesundheitsberufe hierzulande vorherrschen-
den Akademisierungswege erneut auf die Tagesordnung zu setzen, und im Rahmen 
der Jubiläumsfeierlichkeiten des Fachbereichs die Positionen der Interessenorgani-
sationen zu diskutieren. Dies geschieht in dem Bewusstsein, dass es sich bei der 
Thematik Primärqualifizierung versus Weiterbildung weniger um einen akade-
misch-wissenschaftlichen Disput handelt (der meines Erachtens unter dem Aspekt 
der Qualität schnell entschieden wäre), sondern dass sich vielmehr hinter den je-
weils unterschiedlichen Standpunkten, die von den verschiedenen Akteuren in die-
sem Feld vertreten werden, durchaus interessenpolitisch motivierte, teils überholte 
berufsständisch orientierte Positionierungen verbergen. Was lag also aus Sicht der 
Veranstaltungsgruppe näher, die Berufsverbände als Interessenvertreter der nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufe und damit eine der gewichtigsten Akteursgruppen in 
diesem Feld, einzuladen und mit ihnen über ihre Positionen in einen produktiven 
Austausch zu treten.   

Abschließend sei der studentischen Gruppe für ihre Beharrlichkeit in der Sache und 
ihr Engagement für die Realisierung der Tagung und deren Dokumentation herzlich 
gedankt.   

Literatur  

Schaeffer, D. 2003: Professionalisierung der Pflege. In: Büssing, A.; Glaser, J. 
(Hrsg.): Dienstleistungsqualität und Qualität des Arbeitslebens im Krankenhaus. 
Göttingen u.a.: 227-243.  
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Markus Heckenhahn2 und Lukas Slotala3 

Vorwort 

Am 30. November 2004 fand in der Fachhochschule Fulda eine studentische Fach-
tagung zum Thema Akademisierung der Gesundheitsberufe, Primärqualifizierung 
versus Weiterbildung? Positionierung der Berufsverbände statt. Eingeladen waren 
Angehörige und Studierende pflege- und gesundheitsbezogener Fachberei-
che/Fakultäten hessischer Hochschulen, Mitglieder der Organisation Studierender in 
Pflege- und Gesundheitswissenschaften (OstiPuG), interessierte Praktiker/innen und 
insbesondere Vertreter/innen der berufspolitischen Interessenorganisationen.  

Ausgangspunkt der Tagung bildeten die beiden aktuell zu identifizierenden unter-
schiedlichen Akademisierungslogiken für nicht-ärztliche Gesundheitsberufe in 
Deutschland und hier insbesondere für die Pflege. Als Zwischenergebnis der Aka-
demisierung nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe ist festzustellen, dass zum einen 
eine ganze Reihe von Studiengängen eingerichtet wurden, für deren Zugang eine 
abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsberuf Voraussetzung ist. Im Sinne 
einer Weiterbildung qualifizieren diese insbesondere für Lehr- und Leitungspositio-
nen. Zum anderen finden sich an einigen wenigen Standorten  u.a. auch in Fulda 

 

grundständige primärqualifizierende Studiengänge, mit denen vor allem das Ziel 
einer wissenschaftsbasierten Berufspraxis in der direkten Pflege verfolgt wird.   

Unter den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen in Deutschland war es die Pflege, die 
verhältnismäßig früh den Weg an die Hochschule fand und heute mit weit über 
fünfzig pflegebezogenen Studiengängen fest im tertiären Bildungsbereich verankert 
ist. Dem Beispiel der Akademisierung der bundesrepublikanischen Pflege kommt 
damit 

 

trotz aller Widersprüchlichkeiten ihres Verlaufs 

 

für andere nicht-ärztliche 
Gesundheitsberufe in gewisser Hinsicht eine Vorreiterrolle zu: Die Erfahrungen aus 
nunmehr fünfzehn Jahren der forcierten Bemühungen, der Erfolge und Rückschläge 
bilden einen Wissensfundus, aus dem andere Akademisierungsprojekte schöpfen 
(können). So gesehen überrascht es nicht, dass die hier zur Diskussion stehenden 
Studiengangskonzepte der Pflege auch in den Auseinandersetzungen um eine hoch-
schulische Ausbildung anderer nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe, wie etwa der 
Physiotherapeut/innen oder der Hebammen, als strukturgebendes Element wieder-
zufinden sind. Hinsichtlich einer konzeptionellen Festlegung bedarf es unseres Er-
achtens vor dem Hintergrund der derzeitigen sozial-, berufs- und leistungsrechtli-
chen Regelungen und Barrieren allerdings nicht nur einer gehörigen Portion Innova-
tionskraft, sondern auch eines hohen Maßes an politischem Pragmatismus. Denn 

 

und auch das haben die vergangenen fünfzehn Jahre gezeigt 

 

es ist keinesfalls so, 
dass der einen oder anderen dieser beiden Konzeptionen uneingeschränkter Vorzug 
eingeräumt werden könnte.   

Vor diesem Hintergrund war es das Ziel dieser Tagung, das Für und Wider dieser 
beiden Studiengangskonzepte mit verschiedenen Akteuren der beruflichen Bildung 
nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe zu diskutieren. Insbesondere interessierten uns 

                                           

 

2 Student im Diplom-Studiengang Pflege am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule 
Fulda, Sprecher der studentischen Arbeitsgruppe (diplomiert seit 08.2005) 
3 Student im Diplom-Studiengang Pflege am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule 
Fulda (diplomiert seit 08.2005) 
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die Positionen und Argumentationen der Repräsentanten der berufspolitischen Inte-
ressengruppen eben dieser Berufe, und dies aus zweierlei Gründen: 
Zum einen waren die Interessenorganisationen 

 
insbesondere die der Pflege4 

 
an 

der Gestaltung pflegebezogener Studiengänge in der Vergangenheit überwiegend 
nicht beteiligt5. Die Gründe hierfür dürften einerseits in der weitgehenden Länder-
hoheit für den Hochschulbereich und der relativen Autonomie der Hochschulen zu 
finden sein. Andererseits zeigt sich im Feld der pflegeberuflichen Interessenpolitik 
aber auch, dass ungeachtet der grundsätzlichen Übereinstimmung über die Not-
wendigkeit fachspezifischer Bildungsangebote auf Hochschulebene nach wie vor ei-
ne unterschiedlich stark ausgeprägte Ambivalenz gegenüber einer akademisch aus-
gebildeten Pflege besteht6.  
Zum anderen werden die Interessen der rund 1,4 Mio.7 Beschäftigten in den nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufen im politischen System der Bundesrepublik Deutsch-
land durch ihre Berufsverbände und Interessengruppen vertreten. Als politische 
Repräsentanten nehmen die Berufsverbände und Interessengruppen Einfluss auf 
politische Willensbildungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse und gestal-
ten so die gesetzlichen, berufsrechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen 
der Angehörigen nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe mit, die über den Akademisie-
rungsprozess mittlerweile durchaus heterogen zusammengesetzt sind. Zugleich 
kommt den Berufsverbänden und Interessengruppen als Brückenglied zwischen der 
Hochschule einerseits und der Berufspraxis samt ihrer vielfältigen Institutionen an-
dererseits ein prominenter Stellenwert zu.  

Summa summarum ist aus unserer Perspektive der langfristige Erfolg der Akademi-
sierungsbemühungen der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe auch davon abhängig, 
wie gut es den beteiligten Akteuren gelingen wird, miteinander zu kooperieren und 
politische Netzwerke zu bilden.    

Studentische Arbeitsgruppe 
Charlotte Berendonk 
Nicole Berlitz 
Markus Heckenhahn 
Sabrina Hilmer 
Jens Homburg 
Daniel Riewe 
Mercedes Schelle 
Lukas Slotala    

                                           

 

4 Anders als im Berufsfeld Pflege sind es die Berufsverbände der weiteren nicht-ärztlichen Gesund-
heitsberufe selbst, die sich aktiv für die Akademisierung der entsprechenden Berufe einsetzen. (vgl. 
AG MTG 2004, 2003, 2001) http://www.agmtg.de 2005-11-09 
5 vgl. Bollinger, H. (1999): Die Akademisierung der Pflege  Eine Zwischenbilanz, 1. Teil. In: Die 
Schwester/Der Pfleger. 38. Jhrg. 4/99. Melsungen: Bibliomed Verlag. S. 340-342. 
6 Heckenhahn, M. (2005): Zwischen Kooperation und Konkurrenz, Berufsverbände der Pflegeberufe in 
der Bundesrepublik Deutschland, unveröffentlichte Diplomarbeit am Fachbereich Pflege und Gesund-
heit der Fachhochschule Fulda, Fulda. 
7 Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab1.php  2005-11-09 

http://www.agmtg.de
http://www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab1.php
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Andreas Westerfellhaus8 

Grußwort des Deutschen Pflegerates e.V.  

Sehr geehrter Herr Prof. Schopf, 
sehr geehrter Herr Prof. Stegmüller, 
sehr geehrter Herr Heckenhahn, 
sehr geehrte Gäste, 
meine Damen und Herren,  

im Auftrag der Mitglieder des Deutschen Pflegerates e.V. darf ich Ihnen herzlichste 
Glückwünsche zum zehnjährigen Jubiläum des Fachbereiches Pflege und Gesund-
heit an der Fachhochschule Fulda überbringen.  

Mit dem Thema Ihrer heutigen Podiumsdiskussion Akademisierung der Gesund-
heitsberufe 

 

Primärqualifizierung versus Weiterbildung? greifen Sie in unruhigen 
Zeiten des Gesundheitswesens, in denen wir permanent mit neuen Überraschungen 
seitens der Politik rechnen müssen, in denen wir erleben, dass viele Errungenschaf-
ten, die über Jahrzehnte entwickelt wurden und ihre Bewährung unter Beweis ge-
stellt haben, in Frage gestellt werden und in denen scheinbar ausschließlich ökono-
mische Fragestellungen die Richtung vorgeben, ein für die Entwicklung der Gesund-
heitsberufe bedeutsames Thema auf.  

Was Anfang der 1990er Jahre in Deutschland im Rahmen unterschiedlicher Stu-
diengänge begonnen hat und noch mit Skepsis beobachtet wurde, steht heute ei-
nem studierenden und lehrenden Potential von über 7.500 Menschen, 35 Hochschu-
len, mit einer Vielfalt von über 50 Studiengängen und einer Vielzahl von Abschlüs-
sen gegenüber (vgl. DeKa 2004).  

Auf die Gesamtzahl der Pflegenden mit ca. 1,2 Mio. bezogen, sind das jedoch nur 
1%. Angesichts des prognostizierten und veränderten Bedarfes an Pflegeleistungen 
der nächsten 30 Jahre muss die Umstrukturierung des Gesundheitsberufs Pflege , 
was seine Bildung, seine Tätigkeits- und Kompetenzbereiche, seine Anforderungs-
profile, die Harmonisierung zwischen sozialversicherungsrechtlicher und pflegebe-
ruflicher Definition Pflege und die europäische Marktanpassung betrifft, schnell 
erfolgen.  

Stand das 20. Jahrhundert unter den Vorzeichen von Berufsanerkennung, Aufbau 
und Ausbau qualifizierter Ausbildung und auskömmlicher Infrastruktur für die Pfle-
ge, so braucht es jetzt Anerkennung der beruflichen Tätigkeiten und Kompetenzen, 
rechtmäßig gesichert über eine verankerte Berufsordnung, damit der gesellschaftli-
che Auftrag und das politische Engagement für eine generationengerechte Gesund-
heits- und Sozialreform deutlich gemacht werden kann.  

Pflege hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert, wenn auch häufig eher 
traditionell und emotional besetzt. Umfragen bestätigen dies regelmäßig, wenn es 
um die Fragen der Betreuung, Versorgung und Begleitung kranker, alter, behinder-
ter, hilfebedürftiger und sterbender Menschen geht. Ein traditionell geprägtes Pfle-
geverständnis von Betreuung und Versorgung (Pflege kann jeder) nimmt allerdings 

                                           

 

8 Vize-Präsident des Deutschen Pflegerates e.V. 
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in dem Maße ab, wie sich die Elemente und Qualitäten aus der Professionalität des 
Gesundheitsberufs Pflege herausbilden werden.  

Einen pflegefreien Raum innerhalb der Leistungssektoren gibt es nicht. Demzufol-
ge wirken sich nahezu alle politischen Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung 
direkt oder indirekt, für oder gegen eine ausreichende, qualitativ gesicherte Pflege 
aus. Eine wirksame und damit nachhaltige Einflussnahme fehlt gänzlich oder ist in-
stabil, wie man am Beispiel der externen Qualitätssicherung im §137 SGB V er-
kennt.    

Die Pflege ist noch erheblich geschwächt, wenn sie als Anbieter von Leistungen auf-
tritt, wenn es konkret um die Marke Pflege , um den Nachweis von Effektivität, 
Kostenoptimierung, Preisgestaltung, Wettbewerb, Marketing, Bedarfs- und Bedürf-
nisorientierung geht. Dabei wird gerade die Nachfrage von Gesundheitsdienstleis-
tungen, die von Pflege eigenständig und selbstständig zukünftig erbracht werden 
sollten, eine Chance für die Berufsangehörigen sein, sich dem Vergleich und Wett-
bewerb mit anderen Berufen zu stellen. Es wird dringender als je zuvor, dass die 
ziel

 

und sachorientierte Debatte geführt wird, was der Gesellschaft Pflege wert ist. 
Daher kommt Ihnen als Lehrende, Studierende und Praxispartnern eine besondere 
Aufgabe, Verantwortung und Verpflichtung zu, nicht Reparatur am alten Bildungs-
system vorzunehmen, sondern sich an einem neuen modernen Berufsbild mit Zu-
kunftschancen zu beteiligen. Sie haben das Glück, Pioniere für neue Bildungsmodel-
le sein zu können, was Herausforderung und Chance zugleich bedeutet.   

Verfolgt man die breite fachliche Diskussion um die Fragen, ob das Gesundheitswe-
sen sich zu einer Gesundheitswirtschaft entwickelt und damit wesentliche Bedin-
gungen eines regulierten 

 

freien bis staatlichen 

 

Marktes greifen, lässt sich dieses 
zunehmend mit ja beantworten. Allerdings sind die Herausforderungen für die maß-
geblichen Player aus dem alten System groß, gegenüber den Fragen zum Wie , der 
Zeiträume, der sozialen und Generationsgerechtigkeit, der Machtverschiebung, der 
Steuerung, Teilhabe und Partizipation. Längst aber wird dieser Umwandlungspro-
zess beobachtet und beeinflusst von erfahrenen Marktentwicklern wie beispielswei-
se Wirtschaftswissenschaftlern, Beratern, der Gesundheitsindustrie und ihren Zulie-
ferern, der Bankwirtschaft, der Kommunikations- und Medienwelt und innovativen 
Markt- und Berufsforschern.  

Die politischen Auswirkungen der Gesundheitsreform stellen spätestens seit dem 
Jahr 2000, nicht zuletzt mit der Einführung der Diagnosis related groups (DRG), 
komplexer Qualitätssicherungssysteme, der Weiterentwicklung integrierter Versor-
gungschancen, ihren vielfältigen Möglichkeiten über DMP, Komplexpauschalen, In-
dikationsverträgen eine enge Verknüpfung mit den Zukunftsfragen zur Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und Akademisierung der Gesundheitsberufe her.  

Der Druck auf die Pflege nimmt in dem Maße zu, wie die Dynamik der gesellschaft-
lichen Veränderungen zunimmt, bzgl. Akzeptanz, Entscheidungsautonomie und 
Kaufkraft von Gesundheitsleistungen, deren Güte und Preis sich entwickeln wird. 
Dabei wird auch die Diskussion um die Bürgerversicherung und Pauschalversiche-
rung 

 

oder einer dritten Variante als Mixtur aus B und P 

 

richtungweisend sein 
und Schubkraft erzeugen. Dabei stellen sich mit Blick auf die Pflege viele ungeklär-
te, offene Fragen und drängen womöglich weitaus schneller in die öffentliche De-
batte als uns vielleicht recht sein kann?!: so zum Beispiel Fragen zum Fachkraft- 
und Ausbildungsbedarf, zur Steuer- oder Versicherungsfinanzierung, zum Pflege-
ausbildungsniveau, zu Kompetenzen, Berufsprofilen europäischer Richtlinienent-
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wicklung, zur ärztlichen Therapiehoheit und zum Verordnungsprinzip und zur Frage 
arztfreier Räume.  

Aus meiner Sicht ist es zwingend, und dringend geboten, auf eine Mindestregelung 
konsensualer Positionierung der beruflichen Pflege selbst verpflichtend in naher Zu-
kunft einzugehen.   

Einerseits bedarf es jetzt einer Bündelung der Kräfte zwischen allen Hochschulen 
und ihren Vertretungen z.B. der Dekanekonferenz und Fachgesellschaften, der für 
Pflege engagierten Institutionen und Stiftungen, den Berufsverbänden und Experten 
aus der Pflegepraxis. Andererseits bedarf es auch einer Harmonisierung der sozial-
versicherungsrechtlichen Begriffsdefinition von Pflege sowie der Stärkung ihrer ei-
genständigen Rolle und ihrer Verantwortlichkeiten innerhalb der Sozialgesetze. Und 
nicht zuletzt einer Produktbeschreibung der Marke Pflege , für die es einen Mar-
kenschutz, also nicht nur die Bezeichnung Gesundheits- und Krankenschwester etc. 
gibt, sondern beschreibend für den Inhalt, seiner Qualität, zu welchem Preis die 
Dienstleistungen zu erhalten sind. Diese Hausaufgaben sind in der Schrittfolge ko-
ordiniert, systematisch, strukturiert und zeitlich fixiert wie angesprochen zu ma-
chen.   

Infolge des medizinischen Fortschritts, der Knappheit an Fachärzten, der zuneh-
menden Spezialisierung, der Forderung nach Qualitätsstandards und der Effizienz-
orientierung entwickeln sich temporär aber gezielt von Lobbyisten gestützt, fast 
ausschließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten neue unkoordinierte Berufs- 
oder besser Aufgabenprofile, die bei fehlender Weitsicht und Verengung des Pflege-
verständnisses bis zum Jahr 2010 Pflege nur noch als Restgröße erkennen lassen. 
Hier wird es eng für die Pflege und ihrer Positionierung innerhalb der Aufgabenprofi-
le der Gesundheitsberufe! Die Zeit drängt! Hier ist es mehr denn je notwendig, dass 
eine Pflegepolitik mit einer Stimme professionell und sachkundig ihre Anliegen for-
muliert und durchsetzt.  

Überlassen wir diese Diskussion nicht Politikern, von denen leider immer noch viele 
glauben, dass die Ansprüche an professionelle Pflegeleistungen auch durch Laien, 
Langzeitarbeitslose oder allein durch ehrenamtliche Hilfestellung sicherzustellen 
sind.  

Das Pflegewesen der Zukunft darf unter den prognostizierten Zuwachszahlen nicht 
zur unkontrollierten Spielwiese von politischen Lösungen auf dem Rücken der Pflege 
und der zu Pflegenden werden. Eine zunehmend älter werdende Gesellschaft 
braucht zukunftsfähige geriatrische Versorgungsstrukturen, die nicht diskriminie-
rend und konfliktschürend sind, sondern die fordernd und fördernd die Beteiligten 
eigenverantwortlich einbinden.  

Die Entscheidung, ob Pflege zum Leadership aufsteigt oder sich zum Mitläufer de-
gradieren lässt, wird zwangsläufig fallen  oder ist sie bereits gefallen?   

Anlässlich einer Rede unseres Bundespräsidenten a. D. Johannes Rau führte er fol-
genden Satz aus, mit dem ich schließen möchte:  

Wer von Maß spricht, der spricht von Grenzen. 
Ohne Grenzen, ohne Begrenzung, gibt es kein Maß. 
Von Fortschritt und zugleich von Grenzen zu sprechen, 
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ist kein Widerspruch. 
Denken heißt Überschreiten.

  
In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten viel Erfolg und gutes Gelingen.   

Literatur 
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Markus Heckenhahn 

Begrüßung 

Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrter Herr Dekan, 
meine sehr verehrten Damen und Herren.  

Ich freue mich, sie heute an der Fachhochschule Fulda willkommen heißen zu dür-
fen und möchte auch gleich die Gelegenheit nutzen, mich im Namen der Fachschaft 
und des gesamten Fachbereiches dafür zu bedanken, dass Sie unserer Einladung 
gefolgt sind.  

Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet: 
Akademisierung der Gesundheitsberufe 

 

Primärqualifizierung versus Weiterbil-
dung? Positionierung der Berufsverbände.  

Lassen Sie mich ihnen in der gebotenen Kürze zwei Sachverhalte darlegen, die die 
studentische Arbeitsgruppe im Vorfeld dieser Veranstaltung beschäftigt hatten und 
die letztlich auch dafür ausschlaggebend waren, diese Podiumsdiskussion auszu-
richten.  

Der erste Sachverhalt ist inhaltlicher Art: 
Die Akademisierung 

 

und hier meine ich die der Pflege 

 

begann nach einigen ge-
scheiterten Versuchen in der Bundesrepublik Deutschland vor etwas mehr als zehn 
Jahren. Sie ist seit ihren Anfängen bis in die Gegenwart hinein in der Fachdiskussi-
on begleitet von hochgesteckten Erwartungen und Wünschen, aber auch von Wi-
dersprüchlichkeiten und Unordnung, von Unsicherheiten und Ängsten. Hinzu kommt 
eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure, wie beispielsweise Bund, Länder und Hoch-
schulen, die Berufsverbände und Gewerkschaften sowie Institute in freier Träger-
schaft. Ganz zu schweigen von den verschiedenen externen Interessensgruppen, 
die auf die Pflege ihren Einfluss geltend machen. Aus dieser 

 

wertneutral ausge-
drückt 

 

komplexen Situation resultieren eine ganze Reihe zum Teil unterschied-
lichster Vorstellungen und Konzepte, ob und wie sich die Akademisierung der Pflege 
denn konkret gestalten sollte. Anke Gerlach (2004) konstatiert, dass die pflegebe-
zogenen Studiengänge in Deutschland durch einen bunten Mix an Zugangsvoraus-
setzungen und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen gekennzeichnet seien. Das Feh-
len einer einheitlichen Zielvision bei der Errichtung der pflegebezogenen Studien-
gänge kritisiert Doris Schaeffer (1994) und lässt es gänzlich offen, wann diese Ent-
wicklung in geordneten Bahnen verlaufen wird.   

An der Richtigkeit und Notwendigkeit pflegebezogener Studiengänge zweifelt in der 
Pflegefachöffentlichkeit wohl niemand mehr. Eine zentrale Konfliktlinie stellt hinge-
gen die Frage dar, ob Studiengänge ausschließlich in Form der Weiterbildung zur 
Elitenbildung konzipiert sein sollen, oder ob alternativ Pflegestudiengänge einen 

Platz an der Hochschule haben sollten, die auf akademischem Niveau, ohne vorhe-
rigen Berufsabschluss die volle Berufsausübung ermöglichen und damit zur Wissen-
schaftsbasierung der Pflegepraxis beitragen.  

Es wird uns heute also insbesondere um die Frage des Für und Wider dieser beiden 
konkurrierenden Studiengangskonzepte gehen.  
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Damit komme ich zum zweiten Sachverhalt, der weniger inhaltlicher als vielmehr 
berufspolitischer Art ist. 
Der bundesdeutsche Gesundheitssektor ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl zum 
Teil sehr mächtiger Partikularinteressen, die in nicht unerheblichem Maße Einfluss 
auf die Entwicklungen der Pflege und anderer nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe 
nehmen. Dass dies häufig Konsequenzen nach sich zieht, die weder dem Erfah-
rungswissen der jeweiligen Gesundheitsberufe noch dem wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand entsprechen, ist allgemein bekannt. Aber nicht nur das. Im unglei-
chen Kräfteverhältnis im deutschen Gesundheitssystem 

 
zu Ungunsten der Pflege 

und nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe 

 

stehen Interessensorganisationen mit ho-
hem Organisationsgrad einem recht heterogenen Verbändesystem der Pflege- und 
Gesundheitsberufe mit niedrigem Organisationsgrad gegenüber. Eine für die Durch-
setzung der Interessen der jeweiligen Berufe denkbar ungünstige Ausgangslage.  

Vor diesem Hintergrund halten wir es für geboten, dass die verschiedenen berufs- 
und bildungspolitischen Akteure im Berufsfeld Pflege 

 

und vergleichbar auch bei 
den anderen nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen 

 

den direkten Dialog aufnehmen 
mit dem Ziel, in zentralen Fragen, wie beispielsweise der Verortung gesundheits- 
und pflegebezogener Studiengänge in den jeweiligen Qualifikationssystemen, eine 
Annäherung bzw. Übereinstimmung zu erzielen. Denn nur stärker organisierte Inte-
ressen haben auch die Chance gehört und umgesetzt zu werden.  

In der Diskussion sollte es unseres Erachtens nicht vorrangig um machtpolitisch-
berufsständische Interessen gehen, wie beispielsweise der Frage nach mehr Auto-
nomie und Deutungsmacht, höherem ökonomischem Status und mehr gesellschaft-
licher Anerkennung. Vielmehr sollte im Kern des Dialoges eine inhaltliche Auseinan-
dersetzung stehen, die danach fragt, welchen gesellschaftlichen Auftrag die Pflege 
und andere nicht-ärztliche Gesundheitsberufe haben und welchen spezifischen Bei-
trag sie leisten können 

 

und müssen , um eine effektive und effiziente pflegeri-
sche und gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können. 
Damit verbunden ist somit auch die Frage, welche Qualifikationen die nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufe für eine größere Problemlösungsfähigkeit brauchen.   

Verstehen Sie mich richtig! Mit diesem Vorschlag wollen wir uns keineswegs der 
verklärten Vorstellung hingeben, Politik sei nur dann auch eine gute Politik, wenn 
sie ausschließlich am Gemeinwohl orientiert sei. Auch uns geht es ausdrücklich dar-
um, dem Berufsstand Pflege und den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen zu größe-
rer gesundheitspolitischer Bedeutung und mehr gesellschaftlicher Anerkennung zu 
verhelfen. Aber, und hier teilen wir die Auffassung von Hilde Steppe, dass die Auf-
wertung des Berufsfeldes zwar ein gewollter und gewünschter Effekt der Wissen-
schaftsbasierung der Pflege ist, aber 

 

ich zitiere 

 

explizit als Wirkung und nicht 
als Ursache der jetzigen Diskussion um die Akademisierung der Pflege betrachtet 
werden sollte.  

In diesem Sinne möchten wir die Verbände, die Hochschulen und alle Studierenden 
dazu einladen, sich aktiv an diesem Dialog zu beteiligen, auch über den heutigen 
Tag hinaus. Vielen Dank!   
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Lukas Slotala 

Studiengangskonzepte für nicht-ärztliche                       
Gesundheitsberufe an der Fachhochschule Fulda 

Sehr verehrte Damen und Herren, 
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen.  

Im Aus- und Weiterbildungssystem nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe wird bekann-
termaßen das neue Terrain Hochschule erschlossen. Als Zwischenergebnis dieser 
seit nun mehr gut zehn Jahren andauernden Akademisierung  kann eine breite Pa-
lette an in Betrieb genommenen Studiengängen angeführt werden, angefangen von 
den zahlenmäßig dominierenden pflegebezogenen Studiengängen 

 

es sind mehr 
als 50 -, über Studiengänge in Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. Dar-
über hinaus etablieren sich 

 

zumindest für die Bundesrepublik Deutschland 

 

auch 
neue Qualifikationsprofile im tertiären Bereich, wie Public Health, Gesundheitskom-
munikation und -management oder Therapiemanagement.   

Wie der pointierte Titel dieser Tagung schon einstimmen lässt und wie Markus He-
ckenhahn in seinem Eingangsvortrag für die Akademisierung der Pflege bereits her-
vorgehoben hat, kann von der Akademisierung nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe 
jedoch nicht ohne weiteres gesprochen werden. Ob innerhalb eines Berufsfeldes 
oder im Vergleich untereinander: Die neu entwickelten Studiengangskonzepte 
zeichnen sich durch mehr oder weniger höchst unterschiedliche Zulassungsvoraus-
setzungen, Studiencurricula, Qualifikationsziele sowie Abschlussbezeichnungen aus. 
Auf diese Vielfalt werde ich später noch etwas genauer eingehen. An dieser Stelle 
sei aber schon mal festgehalten, dass auch dies als ein Zwischenergebnis der Aka-
demisierung im nicht-ärztlichen Berufsfeld Gesundheit gelten kann: die Gleichzei-
tigkeit unterschiedlicher Akademisierungsvarianten.   

Ziel meines Vortrags soll sein, ihnen die am Fachbereich Pflege & Gesundheit der 
Fachhochschule Fulda angebotenen Studiengänge vorzustellen und im Kontext der 
vor reichlich zehn Jahren deutschlandweit begonnenen Akademisierung nicht-
ärztlicher Gesundheitsberufe zu beleuchten. Hierbei möchte ich versuchen,   

1. nachzuzeichnen, dass 

 

grob betrachtet 

 

die Studiengangskonzepte am Fach-
bereich Pflege & Gesundheit ein Abbild der bundesdeutschen Hochschulent-
wicklung im nicht-ärztlichen Gesundheitsbereich sind und 

2. dass im Speziellen der hiesige Bachelor-Studiengang Pflege mit Blick auf den 
in Deutschland eingeschlagenen Weg der Akademisierung der Pflege und an-
derer Gesundheitsberufe als ein besonders innovatives Modell eingestuft wer-
den kann.  

Verlauf und Stand der Akademisierung nicht-ärztlicher 
Gesundheitsberufe 

Treibende Kräfte der deutschlandweiten Studiengangsentfaltung im nicht-ärztlichen 
Berufsfeld Gesundheit sind neben dem Bemühen um Anschluss an internationale 
Qualifikationsstandards insbesondere die sich verändernden Versorgungsanforde-
rungen an das Gesundheitssystem, u.a. infolge der sich abzeichnenden demogra-
phischen Entwicklung, der Zunahme chronisch Kranker und Multimorbider sowie 
des Rückgangs an Laienversorgungskapazitäten. Ziele der hierauf gründenden Re-
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formbemühungen, deren Bestandteile eine Anhebung der Ausbildungsniveaus von 
Gesundheitsberufen auf ein akademisches Niveau sowie auch eine Etablierung von 
neuen Berufsfeldern sind, sollen an dieser Stelle nur umrissen werden: Neuausrich-
tung des bislang einseitig auf eine biomedizinische Kuration beschränkten Versor-
gungssystems; Etablierung von umfassenden Ansätzen der Gesundheitsförderung 
und Prävention sowie Rehabilitation und Pflege; Aufbau einer gleichberechtigten 
interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Versorgungsbereichen, -
institutionen und beteiligten Berufsgruppen sowie Verwissenschaftlichung der nicht-
medizinischen Gesundheitsberufe. (AG MTG 2003; Badura 2001; Hurrel-
mann/Laaser 2003; Moers/Schaeffer 2003; Stemmer 2003).  

Daneben ist die Akademisierung im nicht-ärztlichen Sektor auch mit berufspoliti-
schen Interessen verflochten. So birgt der Umbau der Aus- und Weiterbildungswe-
ge eine Neuordnung von Zuständigkeiten und Verteilung von Ressourcen in sich. 
Ebenfalls bedeutsam ist die potentielle Einnahme der jeweils als zukunftsträchtig 
bewerteten Handlungsfelder und nicht zuletzt auch die Formel, dass einer Akademi-
sierung sogleich die berufliche Statusaufwertung folgen würde (Kaelble 2002; 
Moers/Schaeffer 2003).  

Betrachtet man nun den aktuellen Stand der Akademisierung nicht-ärztlicher Ge-
sundheitsberufe, so lassen sich 

 

wie eingangs schon erwähnt 

 

einerseits Fachdis-
ziplinen vorfinden, die kaum auf etablierte Tätigkeitsbereiche innerhalb der gesund-
heitlichen Versorgung zurückschauen können. Hierzu zählen u.a. Studiengänge in 
Public Health, Prävention und Gesundheitsförderung, Gesundheits-, Medizin- und 
Therapiemanagement oder auch Gesundheitspsychologie und -kommunikation. Die 
zweite, zahlenmäßig weitaus größere Gruppe von Studiengängen orientiert sich 
hingegen an bereits erschlossenen Handlungsfeldern, allen voran in der Pflege so-
wie zunehmend auch in der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Opto-
metrie.   

Eine Aufzählung aller bisher eingerichteten Studiengangsrichtungen genauso wie 
ihrer Abschlussbezeichnungen ist aufgrund der hier gebotenen Knappheit jedoch 
kaum leistbar. Alleine bei den pflegebezogenen Studiengängen liegen folgende Stu-
dienabschlüsse vor: PflegewirtIn, PflegewissenschaftlerIn, Pflege- und Gesund-
heitswissenschaftlerIn, Kaufmann-Krankenhausmanagement, PflegemanagerIn 
u.v.m. Diese Vielfalt wird nochmals durch die Differenzierung in eine Diplom-, Ba-
chelor- oder Masterebene erweitert9.    

Aus gegebenem Anlass möchte ich jene gegenwärtige Fülle bei pflegebezogenen 
Studiengangskonzepten gleich etwas genauer beleuchten. Hierzu bediene mich der 
Systematisierung bestehender Studiengangskonzepte im Pflegebereich von Heinrich 
Bollinger (1999). Er unternimmt für pflegebezogene Studiengänge eine Differenzie-
rung entlang ihrer Zulassungsvoraussetzungen sowie Qualifikationsziele und kommt 
im Ergebnis zu der Aufteilung in primärqualifizierende und weiterbildende Pflege-
studiengänge. Dieser Klassifizierung liegt eine im Hochschulsystem unübliche For-
derung eines Berufsabschlusses zu Grunde, die als Voraussetzung für die Aufnahme 
eines Studiums beim überwiegenden Teil der pflegebezogenen Studiengänge zu 
finden ist. In diesen Studiengängen können sich traditionell ausgebildete Pflegekräf-
te vor allem für Lehr- und Leitungstätigkeiten weiterqualifizieren. Hiervon kann das 
primärqualifizierende Studiengangskonzept unterschieden werden, für das eine 
abgeschlossene Ausbildung in einem Pflegeberuf nicht erforderlich ist und mit dem 

                                           

 

9 Eine Übersicht über den Stand der Studiengangsangebote liefert Karl Kaelble (2004)  
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geschlossene Ausbildung in einem Pflegeberuf nicht erforderlich ist und mit dem für 
die direkte Pflege sowie für Funktionsstellen qualifiziert wird.   

Überträgt man diese Systematik auf andere Akademisierungsfelder im nicht-
ärztlichen Gesundheitsbereich, so erschließt sich auch dort ein ähnliches Bild. Hoch-
schulzugangsberechtigten Schulabgängern bleibt der Zugang zu einer Vielzahl wei-
terer grundständiger Studiengänge im nicht-ärztlichen Sektor verwehrt. Dies gilt 
z.B. in der Regel bei Studiengängen in Physiotherapie oder Logopädie. Hier können 
sich klassisch ausgebildete Berufstätige ebenfalls für Lehr- und Leitungspositionen 
weiterqualifizieren.  

Ausgehend von diesen Entwicklungsverläufen kann für die Akademisierung der 
nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe also Folgendes festgehalten werden:  
1. Die relativ große Dynamik der Entwicklung 
2. Die Heterogenität der Akademisierung nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe  

Zur Dynamik der Entwicklung: 
Innerhalb von reichlich zehn Jahren wurde ein breites Spektrum an gesundheitsbe-
zogenen Qualifikationsangeboten im Hochschulbereich installiert. Die pflegebezoge-
nen Studiengänge sind mit über 50 dabei quantitativ am bedeutsamsten. Daneben 
wurden insgesamt etwa 20 Studiengänge in den Bereichen der Physiotherapie, der 
Ergotherapie, der Logopädie, Optometrie und Public Health eingerichtet. Diese bis 
auf die Disziplin Public Health überwiegend an Fachhochschulen verankerten Stu-
diengangsangebote ließen sich noch durch weitere ergänzen (Kaelble 2004).  

Zur Heterogenität der Studiengangskonzepte: 
Festgehalten werden kann, dass unterschiedliche nicht-ärztliche Berufsfelder im 
Hochschulbereich angesiedelt wurden. Zugleich sind diese akademischen Qualifika-
tionsmöglichkeiten auf höchst unterschiedlichen Ebenen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung verortet und mit unterschiedlichen Zielsetzungen sowie Abschlussbe-
zeichnungen verbunden. Hieraus resultieren einerseits Konzepte für  

 

ein Studium als Erstqualifikation, das die berufliche Ausbildung formal ersetzen 
und inhaltlich erweitern soll und andererseits 

 

ein Studium im Sinne einer Weiterbildung für Leitungs- und Lehrpositionen, das 
nach Abschluss einer herkömmlichen Berufsausbildung aufgenommen werden 
kann. Unter dieses zweite Konzept lassen sich neben den bekannten manage-
ment- und pädagogikorientierten Studiengängen auch die meisten ausbildungs-
integrierenden Studiengänge subsumieren, da hier die eigentliche Fachdisziplin, 
so z.B. die Physiotherapie, nicht Gegenstand des Hochschulstudiums ist, sondern 
auf der schulischen Ausbildungsebene verbleibt. 

 

Drittens lassen sich hier postgraduale Studiengänge, wie z.B. Master of Public 
Health oder Nursing, differenzieren, bei denen aufbauend auf einen ersten aka-
demischen Abschluss eine zweite wissenschaftliche Qualifikation erworben wird.   

Nach diesem allgemeinen Überblick über Entwicklungsverläufe der Akademisierung 
nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe in Deutschland möchte ich nun im zweiten Teil 
des Vortrags die verschiedenen Studiengangskonzepte am Fachbereich Pflege & 
Gesundheit vorstellen. Beginnen werde ich mit der aktuellen Entwicklung am Fach-
bereich, die beispielhaft für die eben skizzierte Dynamik im gesamten Feld sein 
dürfte.    
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Studiengangskonzepte am Fachbereich Pflege und Gesundheit der 
Fachhochschule Fulda 

Vor knapp zwei Monaten wurden gleich zwei neue Studiengänge am Fachbereich in 
Betrieb genommen: der Master-Studiengang Public Health und der Master-
Studiengang Physiotherapie. Die angesprochene Dynamik kommt hierbei gleich in 
zweifacher Hinsicht zum Ausdruck. Zum einen sind diese Studiengangsangebote 
bundesweit unter den ersten, die sich den neuen europäisch einheitlichen Studien-
gangsstrukturen anpassen 

 
dies gilt übrigens für alle Studiengänge am Fachbe-

reich. Zum anderen resultiert aus dieser Anpassung eine Erweiterung der akademi-
schen Qualifizierungsmöglichkeiten für nicht-ärztliche Gesundheitsberufe.  

Der Masterstudiengang Public Health, als zweite akademische Stufe, ist aufbauend 
auf gesundheitsbezogene Bachelor-Studiengänge konzipiert. Das heißt, dass auch 
AbsolventInnen der Bachelor-Studiengänge am Fachbereich dieses konsekutive An-
gebot wahrnehmen können. Das viersemestrige postgraduale Studium qualifiziert 
für Leitungsfunktionen im Gesundheitswesen und für eine wissenschafts- und for-
schungsorientierte berufliche Tätigkeit. Außerdem eröffnet es den Zugang zur Pro-
motion und zum höheren Dienst.   

Ähnliche Möglichkeiten ergeben sich nach einem erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter-Studienganges Physiotherapie, spezifisch für dieses Berufsfeld. Das dreisemest-
rige Studium, das in Kooperation mit der Universität Marburg organisiert wird, kann 
entsprechend aufnehmen, wer über einen Bachelor-Abschluss in Physiotherapie 
verfügt.  

Auf der bereits schon angedeuteten ersten akademischen Stufe, der Bachelor-
Ebene, bietet der Fachbereich insgesamt vier Studiengänge an: Pflege, Physiothe-
rapie, Pflegemanagement und Gesundheitsmanagement. Pflege- und Gesundheits-
management kann studieren, wer neben der Hochschulzugangsberechtigung eine 
abgeschlossene Ausbildung im jeweiligen Gesundheitsberuf mitbringt. Für Pflege-
management wird ein traditionelles Pflegeexamen vorausgesetzt, bei Gesundheits-
management hingegen mehreren Gesundheitsberufen der Zugang zum Studium 
eröffnet: Medizinisch-technischen AssistentInnen, RettungsassistentInnen, Arzthel-
ferInnen, OrthoptistInnen, PhysiotherapeutInnen sowie Pflegekräften. Bis zum vier-
ten Semester studieren beide Kohorten gemeinsam, danach erfolgt eine Trennung: 
im Studiengang Pflegemanagement werden spezifisch pflegewissenschaftliche In-
halte vertieft, im Studiengang Gesundheitsmanagement liegt der Schwerpunkt 
dann in der Gesundheitsförderung.  

Ähnlich konzipiert ist auch der Bachelor-Studiengang Physiotherapie, der wie der 
Master-Studiengang in Kooperation mit der Universität Marburg betrieben wird. 
Ausgebildete PhysiotherapeutInnen sowie KrankengymnastInnen mit Hochschulzu-
gangsberechtigung und einer berufspraktischen Tätigkeit von mindestens zwei Jah-
ren10 können sich in Fulda für Leitungs- und auch Lehrtätigkeiten im Berufsfeld 
Physiotherapie qualifizieren. In dem dreijährigen Studium werden darüber hinaus 
auch biomedizinische sowie gesundheits- und sozialwissenschaftliche Kenntnisse 
vermittelt.  

Das primärqualifizierende Studium Pflege kann hingegen aufnehmen, wer über eine 
Hochschulzugangsberechtigung verfügt und ein mehrwöchiges Praktikum im Pfle-

                                           

 

10 Ab dem Wintersemester 2004/2005 wird die zweijährige Berufserfahrung als Bedingung zum Studi-
um nicht mehr aufgestellt. 
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gebereich absolviert hat. Das Studium qualifiziert für eine wissenschaftlich fundierte 
allgemeine Pflege. Damit ist auch seine wichtigste Zielsetzung genannt, nämlich die 
der Pflegeausbildung auf akademischem Niveau. Dazu werden in sechs Semestern 
im Umfang von 15 Theoriemodulen Inhalte aus der Pflegewissenschaft und anderen 
gesundheitsbezogenen Bezugswissenschaften gelehrt, ein institutioneller und ge-
sellschaftlicher Kontext des Pflegeberufs erschlossen und Forschungskompetenzen 
aufgebaut. Vier Praxismodule dienen der Erlangung von Handlungskompetenzen in 
der Pflege. Diese insgesamt zwölfhundert Stunden umfassende pflegepraktische 
Ausbildung wird durch abgeschlossene Kooperationsverträge mit akademischen 
Lehrkrankenhäusern bzw. Lehreinrichtungen für Pflege sichergestellt. Zur Studien-
struktur lässt sich noch anmerken, dass diese kompatibel mit dem 2004 in Kraft 
getretenen Krankenpflegegesetz und der 2003 verabschiedeten Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufe der Krankenpflege ist. Und zwar insofern, als 
damit ein dualer Ausbildungsweg möglich wird. AbsolventInnen können in einem 
weiteren Jahr nach Abschluss des Studiums die staatliche Prüfung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege ablegen und damit innerhalb von insgesamt vier Jahren 
zwei Abschlüsse vorweisen, den akademischen Grad Bachelor of Science und das 
Examen in einem der drei Pflegeberufe.   

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die beiden wesentlichen Trends 
in der bundesdeutschen Entwicklung der Akademisierung nicht-ärztlicher Gesund-
heitsberufe in vergleichbarer Weise am Fachbereich wieder zu finden sind.  

 

So sind in zehn Jahren insgesamt sechs Studiengänge am Fachbereich entstan-
den. Im kommenden Jahr wird dieses Angebot mit dem Masterstudiengang Pä-
dagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe in Kooperation mit der Universität 
Kassel noch einmal erweitert. 

 

Das Studiengangsangebot am Fachbereich kann differenziert werden in:  
- einmal ein Studium als Erstqualifikation.  
- Im Weiteren ein Studium im Sinne einer Weiterbildung, im Anschluss an eine 

einschlägige Berufsausbildung. 
- Außerdem die postgradualen Studiengänge, bei denen also aufbauend auf ei-

nem ersten akademischen Abschluss qualifiziert wird.   

Ich möchte nun, wie zu Beginn angekündigt, den Vortrag mit einer differenzierteren 
Betrachtung des Studienganges Pflege beschließen.   

Der Bachelor-Studiengang Pflege 

Für Fulda ist festzustellen, dass sich das Konzept des Bachelor-Studiengangs Pflege 
entscheidend von der bundesweit dominierenden Variante der (Pflege-) Akademi-
sierung abhebt. Und zwar insofern, dass dieses Konzept nicht eine Weiterbildungs-
möglichkeit klassisch ausgebildeter Pflegekräfte auf Lehr- und Leitungspositionen 
vorbereitet, sondern eine Erstqualifikation für die Pflegepraxis auf akademischem 
Niveau zum Ziel hat.   

Die konzeptionellen Anfänge dieser sonst nur noch an einigen wenigen weiteren 
Standorten verfolgten Idee gehen auf das so genannte Hessische Bildungskonzept 
für Pflegeberufe (HMJFG 1992) zurück. Während die meisten Hochschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland pflegebezogene Studiengänge aufgebaut haben, die in 
Anlehnung an die 1992 herausgegebene Denkschrift Pflege braucht Eliten (RBS 
1992) die Möglichkeit eines Studiums eben an eine abgeschlossene Ausbildung im 
Pflegeberuf koppeln und explizit für Lehr- und Leitungspositionen qualifizieren, 
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wurde in Hessen ein deutlich anderer Weg gewählt. Ermöglicht durch die Länderho-
heit bei Bildungsfragen einerseits und durch die Autonomie der Hochschulen ande-
rerseits konnte unter dem maßgeblichen Einsatz Hilde Steppes, damals Leiterin des 
Pflegereferats im hessischen Sozialministerium, flächendeckend für Hessen ein 
grundständiges primärqualifizierendes Studiengangskonzept für Pflegeberufe ver-
ankert werden.  

Leitend hierfür war im Wesentlichen die Auffassung, dass das Konzept der Zu-
gangsbeschränkung auf bereits ausgebildete Pflegekräfte, die auf Lehr- und Lei-
tungspositionen vorbereitet werden sollen, an der notwendigen Verwissenschaftli-
chung der Pflegepraxis mehr oder weniger deutlich vorbeiführt (Steppe 1995; zitiert 
nach Loeser 1995). Mit der Einrichtung primärqualifizierender Pflegestudiengänge 
wurde überdies das Ziel verfolgt, die pflegebezogenen Ausbildungsstrukturen an 
internationale Standards anzugleichen (Schaeffer 1999).  

Obgleich sich diese Variante der pflegebezogenen Hochschulqualifikation für Hessen 
nach und nach durchsetzen konnte, zeigte sich in der konkreten Umsetzung dieses 
Vorhabens, dass der zentralen Zielsetzung gesetzliche Regelungen im Wege ste-
hen: AbsolventInnen dieser Studiengänge sollen pflegen, dürfen dies in bestimmten 
Bereichen der pflegerischen Versorgung aber nicht. Betroffen hiervon sind Teile der 
Pflegepraxis, in denen nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches XI und deren 
nachfolgenden Verordnungen sowie den nachfolgenden Verordnungen des Sozialge-
setzbuches V eine Tätigkeit an das Führen der Berufsbezeichnung eines gesetzlich 
anerkannten Berufs in der Pflege gekoppelt ist (Gerlach 2004).   

Diese bundesgesetzliche Barriere erscheint im ersten Schritt sogar nachvollziehbar. 
Man könnte schließlich gemäß dem Motto wo kein Kläger da kein Richter anneh-
men, dass für den Gesetzgeber bis vor zehn Jahren einfach keine Veranlassung 
vorgelegen hatte, Regelungen für PflegeakademikerInnen vorzusehen. Und heute? 
In den 2003 bzw. 2004 novellierten Pflegegesetzen für die Kinder-, Kranken- und 
Altenpflege finden PflegeakademikerInnen weiterhin keine Anerkennung. Die Situa-
tion hat sich an dieser Stelle sogar noch weiter verschärft. Mit den Neuregelungen 
wurde die bis dahin praktizierte Möglichkeit gestrichen, dem Studienabschluss in 
einem relativ kurzen Zeitraum eine Examinierung in einem Pflegeberuf folgen zu 
lassen. Ein pflegebezogenes Studium kann jetzt nur noch in einem Umfang von 
maximal zwei Jahren auf eine traditionelle Ausbildung angerechnet werden (Gerlach 
2004).   

Mit Blick auf die zukünftige bundesdeutsche Entwicklung der Akademisierung der 
Pflege dürfte die Annahme nicht gänzlich unplausibel erscheinen, dass sich diese 
bundesgesetzliche Barriere als eine wirkungsvolle Akademisierungsbremse für die 
Pflegepraxis erweisen könnte. Sei es, weil die PflegeakademikerInnen die betroffe-
nen Bereiche der Pflegepraxis schlicht meiden (müssen) und/oder, weil sich eine 
gesetzeskonforme Akademisierungsvariante, bei der die pflegepraktische Ausbil-
dung folgerichtig doch nicht Aufgabe der Hochschule ist, gegenüber jenem konse-
quenten Weg der akademischen Primärqualifikation durchsetzen könnte.  

W as m acht also das Fuldaer Modell so besonders ? 

1. Die Tatsache, dass der Bachelor-Studiengang Pflege einer der wenigen Stu-
diengänge ist, mit dem Hochschulzugangsberechtigten ohne Abschluss in ei-
nem Pflegeberuf der Zugang zum Pflegestudium ermöglicht wird. 
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2. Die Zielsetzung hebt sich von der Mehrzahl der Studiengangskonzepte ab. In 

Fulda wird auf akademischem Niveau für die Pflege sowie für Funktionsstellen 
und nicht für Leitungs- oder Lehrfunktionen qualifiziert. Das angesichts ver-
schiedenartiger Akademisierungsvarianten eher oberflächlich anmutende Eti-
kett Akademisierung der Pflege steht in Fulda also für die Akademisierung 
und Wissensbasierung der Pflegepraxis. 

3. Die Wahlfreiheit. Kontrastierend zu anderen primärqualifizierenden Studien-
gangsmodellen können die AbsolventInnen auf der Basis ihres dreijährigen 
Vollzeitstudiums zusätzlich die Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kran-
kenpflegerIn erlangen, sie müssen es aber nicht tun. Ihnen stehen also ver-
schiedene Wege offen: eine direkte Berufseinmündung, eine Nachexaminie-
rung und 

 

gleich, wie sie sich zunächst entscheiden 

 

die Aufnahme eines 
konsekutiven viersemestrigen Master-Studiums. Letztere Option ist vor allem 
dann von hoher Relevanz, wenn man Akademisierung konsequent denkt und 
betreibt.   

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen einen Einblick in den Bereich der Akade-
misierung nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe zu geben und Ihnen die Bandbreite 
der am Fachbereich bestehenden Studiengangskonzepte im Kontext der bundes-
deutschen Entwicklung darzulegen. Gleichzeitig hoffe ich, Ihnen mit meinen Ausfüh-
rungen die Besonderheiten des Studienganges Pflege näher gebracht und Ihnen 
damit eine konstruktive Grundlage für die anschließende Podiumsdiskussion gelie-
fert zu haben.    
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Gertrud Stöcker11 

Stand und Perspektiven der Akademisierung in           
den Pflegeberufen12 

I Bisherige Entwicklung  

Als bekannt vorausgesetzt wird, wie sich in den frühen 90er Jahren der Beginn der 
Akademisierung in den Pflegeberufen in Deutschland gestaltete. Gründe für die poli-
tische Unterstützung der Implementation waren damals u.a. der diagnostizierte 
Bildungsnotstand und der proklamierte Pflegenotstand . Von Seiten des Berufs-

standes war die Akademisierung bereits seit Jahren gefordert worden. Der ent-
scheidende Motor war die internationale Entwicklung des Faches Pflege zu einer 
Wissenschaft und die damit verbundene Professionalisierungsdiskussion.  

Die akademische Ausbildung von Pflegenden ist zwar einerseits umstritten. Hierzu 
werden vor allem von Seiten der Politik Folgen der finanziellen Belastung angeführt 
und möglicherweise die Entwertung der mittleren schulischen Abschlüsse. Anderer-
seits wird immer deutlicher, dass die Pflegebildungsgänge im Hochschulbereich und 
die Verwissenschaftlichung der Disziplin Pflege für Sicherung und Weiterentwicklung 
von (Pflege-)Qualität der Pflegepraxis von immanenter Bedeutung sind. Wissen-
schaftlich qualifizierte Pflegekräfte garantieren die Umsetzung von Forschungser-
gebnissen und deren wissenschaftliche Evaluierung. Bildungsgänge auf Hochschul-
niveau garantieren darüber hinaus die systematische Reflexion über angemessene 
und zukunftsweisende Berufsprofile. Die Etablierung der Pflegewissenschaft im 
Hochschulsystem gewährleistet, dass ein gleichberechtigter Dialog mit anderen, vor 
allem der benachbarten Wissenschaften gelingt. Gerade das Alltagshandeln in der 
Pflegepraxis verlangt mehr als handwerkliches Erfahrungswissen. Notwendig ist vor 
allem auch hier die wissenschaftliche Kompetenz, um angemessene Konzepte i.S. 
der Pflegebedarfe zu entwickeln und auszuführen.  

Inzwischen existieren ca. 50 Studiengänge mit den Schwerpunkten Pflegemanage-
ment, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft. Bedingt durch die Ansiedlung in un-
terschiedlichen Hochschulstrukturen und Fachbereichen (Fakultäten) entstand eine 
inhaltliche und strukturelle Vielfalt, die zu Heterogenität in den Studienabschlüssen 
führt. Zur Zeit können ca. 15 unterschiedliche Abschlusstitel erworben werden. Je 
nach Schwerpunkt können die Absolventen in der Pflegewissenschaft (Dr. rer. cur.) 
oder einer Begleitwissenschaft (z.B. Dr. rer. pol., Dr. phil.) promovieren und sich 
auch habilitieren (DeKa 2004). Die Prognose des Projektes Pflege braucht Eliten 
der Robert Bosch Stiftung ging 1992 von einem Zeitraum von 20 Jahren aus, bis 
bundesweit die lehr- und leitungsbezogenen Hochschulqualifikationen dominieren 
würden (RBS 1992). Dies ist bereits jetzt weitgehend erreicht. Pflegewissenschaftli-
che Studiengänge, die die Praxis des Pflegehandelns beeinflussen, sind auf dem 
Vormarsch. Alle Studiengangsausrichtungen verbindet das gemeinsame Ziel, die 
Pflegewissenschaft zu etablieren und Pflegeforschung voranzutreiben. Das ist ein 
absoluter Gewinn für den Berufsstand und ein wesentlicher Beitrag zur Professiona-
lisierung. Die Disziplin Pflege verfügt zunehmend über einen eigenen body of 
knowledge , eigene wissenschaftliche Methoden und Konzepte. Eine Reihe von wis-
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senschaftlichen Ergebnissen und Erkenntnissen können in das berufliche Handeln 
der Pflegenden und in die Ausbildungen einfließen. Beispielhaft sei an dieser Stelle 
verwiesen auf die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Expertenstan-
dards (DNQP 2000, 2002, 2003, 2004). Weitere Beispiele sind u.a. Forschungser-
gebnisse zur Ernährung, zur Körperpflege oder zur Bewegung. Auf dieser Basis in-
terpretiert berufliche Pflege die Ausführung der Sozialgesetze und beeinflusst die 
berufliche Realität. Das sich daraus entwickelnde neue Selbst- und Pflegeverständ-
nis erweitert die berufliche Perspektive und positioniert die Pflege im Kontext ande-
rer Professionen neu.   

Die Innovation pflegeberuflicher Bildung ist, dass Pflege Fuß gefasst hat im staatli-
chen Bildungssystem, den vertikalen Durchbruch in den Hochschulbereich erreicht 
hat, als Fach Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung ist und im Diskurs mit an-
deren Wissenschaften steht. Pflege als personenbezogene höhere Dienstleistung  

 

löst sich von der historischen Zugehörigkeit zur Medizin, ihren Denkstrukturen 
und ihrem methodischen Repertoire, den Problemlagen der Menschen zu begeg-
nen und diese zu bewältigen ... 

 

zieht eigene pflegewissenschaftliche Erklärungsansätze heran, um die pflegeri-
sche Praxis zu bearbeiten ...  

 

bringt gewonnene Erfahrungen vor dem Hintergrund eines theoriegelenkten Ver-
ständnisses der Pflege ein ... 

 

unterscheidet sich von der Medizin, die sich mit der Entstehung und Behandlung 
von Krankheiten befasst und diese erforscht und zu beeinflussen sucht ...  

Betrachtet man derzeit die unterschiedlichen Zugänge zum Studium und die Stu-
diengangsprofile, so wird im Verhältnis zu den potentiellen Arbeitsfeldern deutlich, 
dass hier noch kaum strukturelle Anknüpfungspunkte für akademisch Qualifizierte 
gesucht und/oder genutzt werden. Es ist zu vermuten, dass sich vor allem die klas-
sischen Arbeitsfelder bis heute nicht in ausreichendem Maß auf die neuen Qualifika-
tionen eingestellt haben.   

In den traditionellen Handlungsfeldern sind natürlich den potentiellen Einstellungs-
trägern diejenigen mit dem Abschluss eines traditionellen Pflegeberufs vertraut, das 
gilt im übrigen auch für die intra- und interberufliche Akzeptanz. An die so neu und 
anders qualifizierten künftigen Kollegen sind insbesondere aus der pflegerischen 
Berufsgruppe heraus unterschiedliche Haltungen und Erwartungen gebunden. Die 
einen sagen, wozu die Akademisierung? Andere erhoffen sich stellvertretende Lö-
sungen für ihre eigene Problembewältigung und wiederum andere sind neugierig, 
offen, interessiert und lassen sich von neuen Entwicklungen leiten.  

II Perspektiven der Erstausbildung  

Die Mehrheit der etablierten Studiengänge sind keine grundständigen Studiengän-
ge, sondern setzen als Zugangsvoraussetzung eine pflegeberufliche Erstausbildung 
voraus. Davon abweichend wurden, z.B. in Hessen, grundständige Studiengänge 
eingerichtet, für die eine pflegeberufliche Erstausbildung nicht als Zulassungsvor-
aussetzung verlangt wird. Hier handelt es sich um generalistische Studiengänge, 
die keine Unterscheidung in Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege und keine 
Teilung zwischen ambulanter und stationärer Pflege vornehmen. Die Absolventen 
solcher Studiengänge erwerben den Diplom-Abschluss einer (Fach-)Hochschule, der 
ihnen allerdings die staatliche Anerkennung und die Erlaubnis, die durch die Beru-
fegesetze geschützten Berufsbezeichnungen zu führen, verwehrt. Letztere kann nur 



 

27

 
auf Umwegen nachgeholt werden ( pikanterweise z.B. an einer Krankenpflege-
schule).  
Die Novellierungen der Berufegesetze für die Alten- und Krankenpflege haben we-
der die Forderung der berufsständischen Verbände und der Pflegewissenschaftlerin-
nen nach einer aufeinander abgestimmten Stufung unterschiedlicher Qualifikations-
niveaus, noch eine strukturelle Verzahnung von beruflicher und akademischer Pfle-
geausbildung, noch die Verlagerung der Pflegerstausbildung in den Hochschulbe-
reich realisiert. Die Ausbildungen nach den neuen Berufegesetzen werden als in sich 
abgeschlossene Qualifizierungen und außerhalb des beruflichen Bildungssystems 
unverändert gesehen.  

 

Das Neue an der Intention, aber nur des Krankenpflegegesetzes beruht darauf, 
dass Lehrende an Krankenpflegeschulen künftig neben einer beruflichen Pflege-
ausbildung auch über eine pädagogische Hochschulqualifikation verfügen müs-
sen. 

 

Eine neue Qualität im beruflichen Handeln zeigt sich durch die Vorgaben, Leh-
ren und Lernen wissenschaftlich zu begründen.   

Der Gesetzgeber fordert hier etwas, wozu er selber nicht die Voraussetzung schaf-
fen will. Dies führt dazu, dass berufliche Perspektiven und Karriereentwicklungen 
innerhalb der Pflegeberufe im Vergleich zu anderen Berufen nach wie vor behindert 
werden. Sie sind nur auf Umwegen, durch Sonderregelungen und mit erheblichen 
persönlichen Belastungen möglich. Es ist zu konstatieren, dass vertikale Berufsauf-
stiege, die zu einer Professionalisierung des Pflegeberufs führen, politisch nicht ge-
wollt sind, sondern aktiv abgebremst werden. Deutschland geht hier traditionell und 
beharrlich einen nationalen Sonderweg und setzt trotz neuer Gesetze mit ehrgei-
zigen Ausbildungszielen dem bislang praktizierten Sackgassen-Phänomen kein 
Ende. Dies bleibt pflege- und auch frauenpolitisch betrachtet ein Kritikpunkt und ist 
kein Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe (Stöcker 2003: 618-624).  

Hinsichtlich der Durchlässigkeit in das tertiäre Bildungssystem nach absolvierter 
Pflegeausbildung fand der Entschließungsantrag des Bundesministeriums für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung (BMGS) zwar die Mehrheit des Deutschen Bundes-
tages, doch bis jetzt sind ausschließlich einzelne Schulen diesbezüglich aktiv und 
haben Konzepte entwickelt. Die letztendlich entscheidende Hürde liegt unverändert, 
gelenkt von unterschiedlichen Intentionen, bei den Gesundheits-  und  
Kultusministerien der Länder (Deutscher Bundestag 2003).   

III Ausbildungsstrukturen innerhalb der Europäischen Union 

Die Pflegeausbildungen unterscheiden sich heutzutage in den zugrunde zu legenden 
Anerkennungskriterien wie Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsniveau und -
dauer und Qualifikationsabschluss. Viele Mitgliedstaaten haben in den 90er Jahren 
umfassende Ausbildungsreformen verwirklicht. Entsprochen wurde damit den pro-
grammatischen Forderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1990). Dem-
zufolge ist in den meisten Ländern die Integration der Pflegeausbildung in das hö-
here Bildungssystem vorgenommen worden.  

 

Mit Ausnahme von Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Österreich sind die 
Pflegeausbildungen systemisch auf der Tertiärstufe angesiedelt, d.h. an Fach-
hochschulen, Universitäten oder Universitäten/Colleges. In Frankreich findet die 
Ausbildung postsekundär an Akademien statt. Einige Länder verfügen über Aus-
bildungen auf der Sekundar- und Tertiärstufe (Belgien und Niederlande), in Eng-
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land (GB) wird die Ausbildung auf der Tertiärebene als undergraduate und a-
kademische Erstausbildung angeboten. 

 
Die Mehrheit der Qualifikationsabschlüsse in den Ländern führen zum Bachelor 
of Nursing, in Belgien, England (nicht Großbritannien) und Niederlande zum Ba-
chelor of Nursing oder Berufsdiplom, in Frankreich, Luxemburg und Österreich 
zum Berufsdiplom in Gesundheits- und Krankenpflege und in Deutschland ledig-
lich zu einem Diplomäquivalent (Stöcker 2004: 15).  

IV Innovative Projekte 

Neue Wege lassen sich in Deutschland zur Zeit nur über regionale Modellprojekte 
gehen, wenn die jeweiligen Bundesländer zu Innovationen bereit sind. Dazu gehört 
auch der Mut, die Modellklausel großzügig zu interpretieren. So sind die Evangeli-
schen Fachhochschulen in Berlin und Hannover in 2004 gestartet und 2005 beginnt 
die Fachhochschule Neubrandenburg. Es sind Studienmodelle, die in Kooperation 
mit Praxiseinrichtungen und mit Genehmigung der Landesregierungen einen aka-
demischen Abschluss mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ver-
knüpfen (Reinhart 2003; EFH 2004; FH Neubrandenburg 2005).  

Die neuen Studiengänge folgen der anstehenden Strukturveränderung im Sinne der 
Internationalisierung von Hochschulabschlüssen (Bologna-Declaration 1999). Beab-
sichtigt sind damit auch Erweiterungen und Differenzierungen innerhalb des Hoch-
schulsystems. Die übrigen Pflegestudiengänge in Deutschland werden sich dieser 
allgemeinen Hochschulentwicklung nicht entziehen können.   

Für Deutschland gilt, dass die Bundesländer dieses gestufte Studiensystem an den 
Hochschulen 

 

ohne Differenzierung in Fachhochschulen und Universitäten 

 

umzu-
setzen haben. Dieses System sieht eine Modularisierung der Curricula und ein über-
tragbares Leistungspunktesystem (European Credit Transfer System 

 

ECTS) vor. 
Die Abschlussniveaus (B.A./M.A.) sind klar definiert nach dem Maß der Übertragung 
von Wissen/Wissenstransfer, der Komplexität des Handlungsrahmens und dem 
Grad der beruflichen/positionellen Verantwortung und führen zu berufsqualifizieren-
den akademischen Abschlüssen (Sieger 2001). Bis 2007 sind alle Diplom-
Studiengänge hinsichtlich ihrer Studienstruktur und ihrer Abschlusstitel dem konse-
kutiven Studiensystem anzupassen und umzuformen. Ausgenommen sind bis 2010 
universitäre Studiengänge wie Jura, Lehramt an allgemeinen und berufsbildenden 
Schulen sowie Medizin, die mit einem Staatsexamen abschließen (BGBl. 2002: 
3138).  

Gestufte Studienabschlüsse könnten in der deutschen pflegeberuflichen Bildung so-
wohl Probleme der Erstausbildung (Berufsbildzuschnitte, Finanzierung, Integration 
in das staatliche Bildungssystem) als auch Probleme im sich darauf aufbauenden 
System der Weiterbildung lösen und gleichzeitig den Anschluss an europäisch (in-
ternational) bewährte Ausbildungsmuster ermöglichen.  

Weitere Aktionen in Verbindung mit dem Bologna-Prozess auf europäischer Ebene 
resultieren aus der Kopenhagener Erklärung von 2002. Das Programm Allgemeine 
und berufliche Bildung 2010" initiiert die grundsätzliche Umgestaltung der allge-
meinen und beruflichen Bildung in Europa. Es geht dabei um die unterschiedlichen 
Arten und Ebenen der Bildung, die Verbesserung von Qualität und Attraktivität be-
ruflicher Bildung sowie um Anleitung zur aktiven Teilnahme an der europäischen 
Gesellschaft. Analog zur Hochschulausbildung soll ein Europäisches Credit Transfer 
System für Berufsbildung (ECVET) geschaffen werden. Damit soll die Transparenz 
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der Berufsqualifikationen, die grenzüberschreitende Mobilität sowie der Übergang 
von der Berufs- in die Hochschulbildung verbessert werden (Copenhagen Declarati-
on 2002).  

Es stellt sich hier die Frage, warum die deutsche Pflegeausbildung bisher nicht in 
diesen Prozess der Europäisierung eingebunden worden ist. Gründe nach deut-
scher Bildungsphilosophie hierfür sind wahrscheinlich wiederum die bisher über-
wiegend fehlende Integration der Pflegeausbildung in das staatliche Bildungssystem 
der Länder und die andersartige Systemzuständigkeit innerhalb der Bundesminis-
terien für die Berufszulassung in den Heilberufen. Es darf nicht wiederum wie in den 
80er Jahren beim Nachhinken der europäischen Beruferichtlinien passieren, dass 
diese Entwicklung an der pflegeberuflichen Bildung vorbei den Abstand zu anderen 
Berufsausbildungen noch weiter vergrößert. Darum sollten sich die Pflegeberufsor-
ganisationen öffentlich und politisch für eine Einbindung stark machen und damit 
den Nutzen europäisierter Bildung für den Berufsstand Pflege einfordern (Stöcker 
2005).   

Weitere denkbare Varianten wären berufsübergreifende Studienmodelle, die Ärzte 
und Pflegende 

 

und ggf. mit anderen Gesundheitsberufen 

 

in grundlegenden Fä-
chern zusammen ausbilden. Modelle dieser Art werden in einzelnen EU-Staaten be-
reits durchgeführt (z.B. in Frankreich, Irland, Niederlanden, Norwegen, Schweden, 
Tschechien). In Großbritannien steht der Start eines solchen Projektes kurz bevor 
(Steffen 2003). Hinter der Idee der gemeinsamen Ausbildung steht das Ziel, die 
traditionellen Beziehungsmuster der Kernberufe Pflege und Medizin aufzuheben und 
die Berufsbilder in einem gemeinsamen Prozess beruflicher Sozialisation zu entwi-
ckeln (CAIPE 1999-2001). Diese Ausbildungsvariante ist in Deutschland überhaupt 
noch nicht angedacht, obgleich anlässlich der 2. WHO-Konferenz, die 2000 unter 
der Schirmherrschaft der deutschen Gesundheitsministerin in München stattfand, 
eine Deklaration verabschiedet wurde, die eine gemeinsame Aus- und Weiterbil-
dung der ärztlichen und pflegerischen Heilberufe empfiehlt (WHO 2000).  

VI Fazit 

Technische und pflegewissenschaftliche Innovationen, veränderte gesetzliche 
Grundlagen und gestiegene Ansprüche an die pflegerische Versorgung gehen von 
einem steigenden Bedarf an pflegefachlicher Dienstleistung aus (SVRKAiG 1997: 
Ziffer 284 f). Pflege als Querdisziplin ist für die sozialrechtlichen Anforderungen 
auszurüsten und als personenbezogene höhere Dienstleistung mehr als auf helfen 
und sorgen auszurichten (vgl. auch SVRKAiG 2003: 421). Internationale Studien 
verweisen auf den Zusammenhang von Pflegequalität und Personalqualifikation. 
Einsparungen im Bereich der Pflegequalifikation haben sich, z.B. in den USA, als 
Fehlschlag erwiesen. Nachgewiesen wurde hier, dass die Häufigkeit von medizini-
schen Komplikationen und Todesfällen in Einrichtungen sich umgekehrt proportional 
zur Zahl und Qualifikation der Pflegenden verhält (Needleman et al. 2002; Cho u.a. 
2003; McDonough 2003).  

Der Markt wird über die Brauchbarkeit der berufsbefähigenden Studieninhalte und 
weniger über die Brauchbarkeit der Abschlusstitel entscheiden. Aus pflegeberufspo-
litischer Sicht ist es von besonderer Bedeutung, jetzt die Handlungsfelder zu beset-
zen, die nicht primär mit traditionellen pflegerischen Arbeitsinhalten verknüpft sind, 
obgleich es um Aufgaben und Verantwortungsbereiche geht, die Pflegende aufgrund 
ihrer fachspezifischen Kenntnisse übernehmen können und die Lerngegenstände 
pflegewissenschaftlicher Studiengänge sind. Allerdings kann nicht unbedingt garan-
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tiert werden, dass die intensive Hinführung zu pflegerischen Fragestellungen und 
die dadurch erzeugte pflegespezifische Sichtweise in diesen Handlungsfeldern im-
mer zum Tragen kommt. Empirisch zu untersuchen wäre es von daher, ob und in-
wieweit von akademisch Qualifizierten besetzte Handlungsfelder auch pflegewissen-
schaftlich fundiert gestaltet werden oder ob diese pflegewissenschaftliche Fundie-
rung im Arbeitsalltag an Grenzen und/oder an verhindernde Interessenlagen stößt 
(Theorie-Praxis-Diskrepanz).   

Aus pflegeberufspolitischer Sicht ist es ebenso erforderlich, die Qualifikationsstruk-
turen und -wege in Konsequenz eines veränderten pflegerischen Berufsverständnis-
ses weiterzuentwickeln. In den bereits vorliegenden Bildungskonzepten der Pflege-
verbände (Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe 2001) sind berufsqualifizierende 
Abschlüsse im Sekundarstufe-II-Bereich  und  auf Hochschulebene ausgewiesen, 
die zugleich die Forderung nach horizontaler und vertikaler Durchlässigkeit und 
struktureller Verankerung von Aus- und Weiterbildung sowie akademischer Ausbil-
dung sichern. Der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe (DBR) 

 

zusammengesetzt 
aus ADS, BA und DBfK 

 

ist das Diskussionspodium, um Fragen und Konzepte der 
beruflichen Bildung abzustimmen, weiterzuentwickeln und in Anpassung zu bringen 
mit der sich verändernden Situation im Bildungswesen bzw. Gesundheits- und Sozi-
alwesen. Während der Weg der Erstausbildung an Fachhochschulen mittelfristig als 
alleiniger Ort der Erstausbildung für die rehabilitativ-therapeutischen Berufe (AG 
MTG 2003) angestrebt wird, wird dies für die Pflegeberufe eher gesehen als zweiter 
Weg der Qualifizierung neben dem bisher üblichen Weg im Sekundarstufe-II-
Bereich beruflicher Bildung.  

Es gilt, die zur Zeit günstige Entwicklung in den Hochschulen politisch zu nutzen 
und auf den unterschiedlichen Ebenen forciert durchzusetzen, damit die Pflegeberu-
fe mit Abschlüssen bis hin zum Erwerb akademischer Grade zukunftsweisender Be-
fähigungen ihren beruflichen Herausforderungen begegnen können und die Profes-
sionalisierung und Akademisierung der Pflege gestützt wird.   
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Michael Breukmann13 

Statement für den Bundesausschuss der Lehrerinnen          
und Lehrer für Pflegeberufe e.V. 

Sehr geehrter Herr Dekan Prof. Dr. Stegmüller, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

es ist bereits vieles gesagt, aber noch nicht von allen!  

Ich bedanke mich für die Einladung zur heutigen Veranstaltung und überbringe Ih-
nen die Grüße des Vorstands des Bundesausschusses der Lehrerinnen und Lehrer 
für Pflegeberufe.   

Betrachtet man die heutige Landschaft der Hochschulen unter dem Fokus der Stu-
diengänge für Fachberufe im Gesundheitswesen, so lässt sich Folgendes erkennen:  

1. Deutliche Zunahme der Studiengänge in den vergangenen zehn Jahren. Nach 
Krause (2003) verfügten wir im Jahre 2002 über 65 Vollzeit- und 21 Teilzeit-
studiengänge der Pflege- und Gesundheitswissenschaft an 46 Hochschulstand-
orten. Im historischen Rückblick stellt dies einen Quantensprung dar.   

2. Neben den ehemals klassischen Pflegestudiengängen haben sich andere Fach-
berufe im Gesundheitswesen, Physiotherapie und Ergotherapie, mit ihren Stu-
dienangeboten etabliert (z.B. Fachhochschulen in Fulda, Hildesheim und Han-
nover).  

3. Bezogen auf die Pflege waren es zunächst die Studiengänge der Medizin-, 
Pflegepädagogik und des Pflegemanagements. Erst im weiteren Verlauf kam 
die klassische Pflegewissenschaft und damit auch die Frage nach einer Primär-
qualifizierung auf Hochschulebene in die Diskussion.  

Die Notwendigkeit dieser Primärqualifizierung wird in den verschiedensten Diskussi-
onen, gerade auch mit Berufsangehörigen, immer wieder in Frage gestellt. Berufs-
verbände und nicht zuletzt der BA e.V. haben in ihren Stellungnahmen und Diskus-
sionen zur Neuordnung der Ausbildung in den Pflegeberufen immer wieder deutlich 
gemacht, dass eine derartige grundständige Qualifikation für den Bereich der Pflege 
auf Hochschulebene möglich sein muss. In den nun geltenden Gesetzen für die 
pflegeberufliche Bildung, Altenpflegegesetz und Gesetz für die Berufe in der Kran-
kenpflege, sind auch durch Betreiben der Verbände Modellklauseln oder Öffnungs-
klauseln festgeschrieben worden. Damit wurde seitens des Gesetzgebers den For-
derungen nach der Möglichkeit einer akademischen Grundqualifizierung Rechnung 
getragen. Leider sind die Modellklauseln so gestaltet, dass es einer Hochschule fak-
tisch unmöglich ist, z. B. durch die Zahlung einer Ausbildungsvergütung, eine der-
artige Qualifikation anzubieten. Ebenso ist jeder auf der Hochschulebene erworbe-
ner Abschluss zunächst einmal nicht als berufsqualifizierender Abschluss im Sinne 
des Gesetzes zu verstehen, da es sich in beiden Fällen um sogenannte Berufszulas-
sungsgesetze handelt und damit eine Tätigkeit unter der entsprechenden Berufsbe-
zeichnung nur nach Absolvierung der derzeit vorgeschriebenen Ausbildung möglich 
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ist. Hinzu kommt, dass aufgrund der Kultushoheit der Länder in einigen Bundeslän-
dern derartige Studiengänge erst gar nicht ins Genehmigungsverfahren kommen.  

Welche Möglichkeiten eröffnen sich heute für eine akademische Qualifizierung in der 
Pflege?  

1. Die klassische Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege lässt derzeit 
keinen, wie auch immer gearteten, akademischen Abschluss zu. Es ist zu be-
denken, dass es bereits heute Berufsakademien gibt, die, ohne tatsächlich 
Hochschule zu sein, einen durch die Kultusministerkonferenz anerkannten Ba-
chelorabschluss ermöglichen.  

2. Kombinationsmodell aus klassischer Ausbildung und zwei Semestern Zusatz-
studium. Dieses Modell wird unter anderem an der Alice-Salomon-
Fachhochschule in Berlin durchgeführt. Auch hier kann man aufgrund der 
Struktur nicht von einem klassischen Studium im Sinne der Grundqualifizie-
rung reden. Gleichwohl ist dieses Modell nach dem Motto Der Spatz in der 
Hand ist besser, als die Taube auf dem Dach durchaus zu begrüßen.  

3. Pflegerische Grundqualifizierungen, wie sie zum Beispiel an der Fachhochschu-
le Frankfurt oder Fulda und an anderen Orten durchgeführt werden. Hierbei 
handelt es sich zunächst um klassische Studiengänge, die jedoch nicht den 
Anforderungen gemäß der derzeit normativen Vorgaben im Bereich der Ge-
sundheits- und Krankenpflege entsprechen. Insofern ist ohne Zusatzqualifika-
tion eine Berufszulassung nicht möglich. Dies stellt m.E. eine ausdrückliche 
Benachteiligung der Absolventen dieser Studiengänge dar.  

Der BA e.V. spricht sich derzeit ausdrücklich für ein Nebeneinander von klassischer 
grundständiger Ausbildung und grundständiger Hochschulqualifizierung aus. Hierbei 
sind die Berufsfachschulen für Gesundheit in das normale Bildungssystem ein-
zugliedern und 

 

auch dies ist eine langjährige Forderung 

 

nicht mehr durch die 
gesetzliche Krankenversicherung zu finanzieren.   

Parallel hierzu ist eine grundständige Hochschulqualifizierung mit anschließender 
Berufszulassung im Rahmen eines Bachelorabschlusses (sechssemestrig) als erster 
berufsqualifizierender Abschluss zu ermöglichen. Ebenso kann es in diesen Studien-
gängen nicht mehr um die Frage einer altersabhängigen Pflegequalifikation gehen, 
so dass diese Studiengänge, ebenso wie die Grundausbildung an Berufsfachschulen, 
generalistisch ausgerichtet sein müssen. Im Rahmen eines konsekutiven Masters 
sind dann innerhalb von vier Semestern weitergehende Qualifikationen zu erwer-
ben.  

Stöcker (2002) hat bereits vor Jahren auf die Konsequenzen dieser Ausrichtung 
hingewiesen. Sie geht von einer höheren internationalen Kompatibilität, einer Stär-
kung der Professionalisierung und Auswirkungen der wissenschaftlichen Fundierung 
auf pflegerisches Handeln aus. Meiner Ansicht nach hat die Akademisierung auch 
Auswirkungen auf die Kostensituation und die Wirtschaftlichkeit. Bessere Qualifika-
tion senkt die Behandlungs- und Pflegekosten.  

Hinsichtlich der Hochschulqualifikation für Lehrende, die in den Berufszulassungsge-
setzen normativ festgeschrieben ist, ist von einem sechssemestrigen Bachelorstu-
diengang im Rahmen der Pflegepädagogik und einem konsekutiven viersemestrigen 
Master-Studiengang auszugehen. Da die derzeitigen Diplomstudiengänge im Be-
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reich der Pflegepädagogik im Zuge des Bologna-Prozesses bis 2010 gänzlich umge-
stellt sein sollten, erübrigt sich eine Diskussion über deren Weiterführung. Weiter-
bildung im traditionellen Weg ist ein Auslaufmodell und heute keine Investition in 
die Zukunft mehr.   

Nach wie vor fordert der BA e.V. auch die Lehrerinnen und Lehrer mit der Fachrich-
tung Gesundheit im Rahmen von Lehramtsstudiengängen adäquat mit erster und 
zweiter Staatsprüfung zu qualifizieren. Hier gibt es in der Zwischenzeit Hochschu-
len, die diesen Weg auch beschreiten.  

Nicht unerwähnt lassen kann ich heute die notwendige und auch von vielen Berufs-
kolleginnen und -kollegen gewollte Nachqualifikation von traditionell weitergebilde-
ten Lehrerinnen und Lehrern für Pflegeberufe. Hier gibt es die Notwendigkeit, Stu-
diengänge zu entwickeln und zu etablieren, die das besondere Bedürfnis nach not-
wendiger Qualifikation einerseits und die Vereinbarkeit mit der persönlichen sozia-
len und gesellschaftlichen Situation andererseits in Einklang bringen. So sehr wir 
hier die Initiativen einiger Hochschulen unterstützen, Weiterbildungsstudiengänge 
einzurichten, und dies auch grundsätzlich befürworten, so bleibt doch immer der 
fade Beigeschmack, dass auch diese Nachqualifikation wieder von den Beteiligten 
selbst zu finanzieren ist. Hier gilt es m.E. kreative Lösungen unter Anerkennung 
bereits erbrachter Leistungen zu suchen.  

Schlussbemerkung 

Die Frage Primärqualifizierung versus Weiterbildung lässt sich meines Erachtens nur 
mit einem sicherlich noch für viele Generationen notwendigen Nebeneinander be-
antworten. Aufgrund der hochkomplexen Zusammenhänge zwischen Pflege, thera-
peutischen Anwendungen und der Gesundung und Genesung der Betroffe-
nen/Patienten muss es unsere gemeinsame Intention sein, jeden Versuch nach-
drücklich zu unterbinden, dem jungen Baum Akademisierung der Gesundheitsbe-
rufe die frischen, aufstrebenden Äste abzuschneiden oder die Axt an den Stamm 
anzulegen.   
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Renate Heinzmann14 

Statement für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V.  
und der Caritas-Gemeinschaft für Pflege- und                                  
Sozialberufe e.V. 

Ich spreche in einer Doppelfunktion, als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V. und als Bundeslei-
terin der Caritas-Gemeinschaft für Pflege- und Sozialberufe e.V., und stelle vier 
Forderungen:  

1. Die generalistische Ausbildung soll mittelfristig im Berufsfachschulbereich 
und Hochschulbereich angesiedelt werden.  

Der Übergang von der Krankheits- zur Gesundheitsorientierung spiegelt den 
grundlegenden Wandel in der Gesellschaft und auch in der Pflege wider. Dieser 
Wandel macht eine Neubestimmung der tradierten Berufsrolle in der Krankenver-
sorgung wie auch der Gesundheitsfürsorge notwendig.   

Gefragt ist eine sinnvolle neue Berufsorientierung auf der Basis einer grundle-
genden Berufsbildung. Ausgehend von der noch zu realisierenden Aufgabe, die 
pflegerische Versorgung stärker im Sinne der Formel ambulant vor stationär 
auszurichten, muss sich der ambulante Bereich auf noch nicht rekonvaleszente 
Patienten sowie grundsätzlich auf mehr ältere Pflegebedürftige einstellen. Auch 
die stationäre Pflege im Heim mit ihren Aus- und Weiterbildungsstrukturen steht 
angesichts sich verändernder Bedarfe vor notwendigen Anpassungsleistungen.   

Davon ausgehend ist im Hinblick auf eine Pflegeausbildung zu fordern, Qualifika-
tionszielen wie persönliche Flexibilität, Wissensbasierung, kommunikative und 
psychosoziale Kompetenzen sowie praktischen Fertigkeiten näher zu kommen. 
Hierzu ist weiterhin notwendig, Lernsituationen zu schaffen, in denen kommuni-
kative, soziale, ethische und persönliche Kompetenzen sowie die Fähigkeit zur 
kritischen Auseinandersetzung und der Anwendung naturwissenschaftlichen Wis-
sens aufgebaut und erprobt werden können. Mit der derzeitigen Pflegeausbildung 
können diese Qualifikationsziele nicht erreicht werden.  

Festzustellen ist, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Pflegeausbildungen 
verwischen. Der ADS geht das Konzept der integrierten Ausbildung nicht weit 
genug, sie fordert eine Anpassung an die innerhalb der europäischen Union übli-
che Pflegeausbildung. Möglich ist eine horizontale Mobilität, notwendig die euro-
paweite Anerkennung der generale Nurse , Bachelor und Master.  

2. Die ADS fordert eine Basisausbildung auf Hochschulebene in jedem Bundes-
land.   

Mit Blick auf die EU ist die Situation in Deutschland reformbedürftig. Zu fordern 
ist, in jedem Bundesland die Basisqualifikation auf Hochschulebene anzusiedeln. 

                                           

 

14 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen 
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3. Die ADS befürwortet eine Weiterbildung von Führungskräften und Pflegepä-

dagogen auf Hochschulebene.   

Die Ausbildung der Lehrkräfte entspricht oft nicht dem Standard des berufsbil-
denden Systems. Pflegepädagogik soll grundsätzlich an den Hochschulen statt-
finden. Eine wissenschaftliche Reflexion der Berufausübung fehlt weitestgehend.  
Eine Vorbereitung auf die Berufsfelder findet nicht statt. Die Kompetenzen, die in 
der Münchner Erklärung gefordert werden, können nur durch ein breit gefächer-
tes generalistisches Studium erworben werden. Prävention und Gesundheitsför-
derung sind gefragt, dies kann nur über Studium erlangt werden. Auch der Be-
reich der Beratung ist stärker zu berücksichtigen.  

4. Die ADS fordert eine Beteiligung der öffentlichen Hand an der theoretischen 
Ausbildung.   

Die ADS erkennt an, dass Pflege gemäß GG Artikel 74 Absatz 19 ein gesellschaft-
licher Auftrag ist, und sie fordert eine Beteiligung der öffentlichen Hand an der 
theoretischen Ausbildung. Letztendlich wird die theoretische Ausbildung künftig 
über die Länder finanziert, und genauso muss es für die praktische Ausbildung 
gesetzliche Regelungen für die Finanzierung geben. Es kann weder den Kosten-
trägern noch den ausbildenden Einrichtungen allein überlassen werden, was sie 
für einen Ausbildungsplatz gewillt sind zu bezahlen bzw. zu verhandeln. Die 
staatliche Verantwortung für die Entwicklung des Gesundheitswesens ist gefor-
dert, um eine Mindestvergleichbarkeit und eine Mindestqualifikation begründen 
zu können.  

Als Fazit und Zusammenfassung kann ich sagen: die ADS fordert eine Primärqua-
lifikation sowohl an Berufsfachschulen als auch an Hochschulen; sie fordert, dass 
neben den etablierten Weiterbildungen auch aufbauende Studiengänge ermög-
licht werden; dass es Weiterbildungseinrichtungen ermöglicht wird, so genannte 
Credit Points vergeben zu können, die für diejenigen anerkannt werden, die ver-
antwortliche Arbeit leisten; dass die Lehrenden sich ihrer Verantwortung gegen-
über den Lernenden und zukünftig Pflegenden bewusst werden und alle vorhan-
denen Möglichkeiten zur Vermittlung wissenschaftlich fundierter Inhalte nutzen. 
Dazu müssen Pflegewissenschaftler mehr als bisher in der Lage sein, ihre wissen-
schaftlichen Erkenntnisse in einer Sprache darzulegen, die Pflegende verstehen 
und umsetzen können.              
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Lisa Janicke15 

Statement für den Bund Deutscher Hebammen e.V. 

I Die Ist Analyse 

Die dreijährige Hebammenausbildung umfasst 4600 Stunden (3000 für die Pra-
xis, 1600 für die Theorie) und ist bundeseinheitlich im Hebammengesetz von 
1985 und in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Hebammen von 1987 
geregelt. In den alten Bundesländern sind die Schulen an Krankenhäuser mit ge-
burtshilflichen Abteilungen angeschlossen, bzw. direkt in der Frauenklinik unter-
gebracht. In den neuen Bundesländern sind die Schulen einerseits Bestandteil 
von Medizinischen Berufsfachschulen, andererseits ebenfalls Frauenkliniken im 
direkten Umkreis der Schulen zugeordnet. Die Gesamtverantwortung für die 
Ausbildung liegt bei den Schulen. Um eine optimale Verknüpfung von Theorie 
und Praxis zu gewährleisten, sind die Schulen verpflichtet mit den jeweiligen 
Krankenhäusern einen Ausbildungsverbund einzugehen.   

Die Lehrerinnen für Hebammenwesen sollten eine Weiterbildung zur Lehrkraft 
absolviert haben, sie müssen jedoch keine studierten Berufsschullehrerinnen 
sein. Die Auszubildenden müssen einen Realschulabschluss oder einen Haupt-
schulabschluss mit Berufsausbildung vorweisen, können mit dem Berufsabschluss 
Hebamme jedoch keinen weiterführenden Schulabschluss im Sinne des zweiten 
Bildungswegs erwerben. Das Berufsbildungsgesetz findet auf die Hebammenaus-
bildung keine Anwendung.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Hebammenausbildung in ihrer 
heutigen Struktur durch eine dringende Reformbedürftigkeit auszeichnet, um ei-
nerseits mit den sich verändernden nationalen Anforderungen Schritt zu halten 
und andererseits international wettbewerbsfähig zu bleiben.   

Defizite ergeben sich vor allem aus einer zunehmenden Medikalisierung der Ge-
burtshilfe, die zu unnötigen Komplikationen führen und damit originäre Hebam-
mentätigkeiten immer mehr verdrängen. Des weiteren gibt es keine Gesamtkon-
zeption für die theoretische Ausbildung und keinen allgemeinverbindlichen Lehr-
plan. Diese fehlende curriculare Entwicklung führt gleichzeitig zu einer mangeln-
den Umsetzung berufsfeldbezogener Unterrichtskonzepte. Dazu kommt, dass es 
weder in der theoretischen noch in der praktischen Ausbildung systematische 
Qualitätssicherungssysteme gibt.   

Da es kaum Konzepte für die praktische Anleitung gibt, leidet vielerorts die Aus-
bildung erheblich unter den Strukturen der Krankenhäuser. Ein zunehmender 
Stellenabbau aufgrund der gesundheitspolitischen Umstrukturierungen, ein da-
durch unausweichlicher Personalmangel in den Kreißsälen und auf den Stationen 
und eine vielerorts praktizierte Anrechnung von Hebammenschülerinnen auf den 
Stellenplan leistet dabei einen nicht unerheblichen Beitrag zu mangelnder qualifi-
zierter Praxisanleitung in der Hebammenausbildung.   

Last not least ist bis heute die Umsetzung der EU 

 

Richtlinie 80/154/EWG in der 
BRD noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese fordert zur Anerkennung der 
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Hebammen Examen die Hochschulzugangsberechtigung (also mindestens Fach-
hochschulreife), während das deutsche Hebammengesetz lediglich den mittleren 
Bildungsabschluss vorschreibt. Dadurch wird die deutsche Ausbildung im europä-
ischen Ausland nicht nahtlos anerkannt, bzw. in der Regel sogar der Nachweis 
einer zweijährigen Berufserfahrung verlangt.   

Glücklicherweise schließen die geschilderten Mängel keineswegs aus, dass an 
vielen Orten trotzdem eine gute Ausbildung realisiert wird. Diese ist jedoch leider 
nicht Ergebnis verlässlicher Ausbildungsstandards, sondern vielmehr das Resultat 
glücklicher Bedingungen, engagierter Beteiligter und guter Kooperationsbezie-
hungen vor Ort.   

II Positionierung des BDH zur zukünftigen grundständigen                          
Ausbildung der Hebammen 

Der bisher beschriebene Ist Zustand verdeutlicht, dass eine Reform der Hebam-
menausbildung dringend geboten ist. Die gesamte Hebammenausbildung muss 
dahingehend umstrukturiert werden, dass Schülerinnen wirklich ganze Verläufe 
miterleben und begleiten und ihren Beruf unter den Bedingungen der Freiberuf-
lichkeit erlernen können, da praktisches Lernen vor allem durch eigene Anschau-
ung und eigenes Handeln gelingt.   

Der Bund Deutscher Hebammen vertritt seit Mitte der neunziger Jahre die Positi-
on, dass eine Weiterentwicklung des Berufsstandes über eine Akademisierung 
vorangetrieben werden sollte. Damit ist eine Anhebung der Grundausbildung auf 
Fachhochschulniveau gemeint sowie die Etablierung von Hebammenforschung an 
Hochschulen. In seinem Bildungskonzept 1997 begründet der BDH die Anhebung 
der Grundausbildung mit den allgemein gestiegenen Anforderungen an den Beruf 
und der dadurch entstandenen Notwendigkeit auf Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu arbeiten.   

Folgende Ziele hat der Pädagogische Fachbeirat des Bundes Deutscher Hebam-
men zur Umsetzung der Weiterentwicklung der Ausbildung erarbeitet:  

- Curriculare Inhalte werden verändert und das Curriculum auf Basis einer Kom-
petenzdefinition in Form von in sich stimmigen Modulen gestaltet. Dadurch 
kann die Ausbildung an aktuelle Anforderungen angepasst und das Niveau der 
Ausbildung angehoben werden. 

- Der Theorie Praxis-Anteil wird zugunsten der Theorie verändert. 
- Die Praxiseinsatzorte und zeiten werden verändert. Die Externatszeit wird 

wesentlich verlängert. 
- Die Ausbildung wird in den Zuständigkeitsbereich Bildung überführt.16 

- Inhalte und Strukturen der Ausbildung werden den EU Richtlinien angepasst. 
- Eine systematische Ausbildung in der Praxis wird in Form von Praxiscurricula 

und qualifizierten Mentorinnen gesetzlich verankert. 
- Das Hebammengesetz wird geöffnet bzw. es findet die Einführung einer Fach-

hochschulklausel zur Entwicklung und Erprobung von Studienangeboten für 

                                           

 

16 Die zuständigen Behörden für die Ausbildungsstätten der Gesundheitsfachberufe sind in den ein-
zelnen Bundesländern auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. So sind die Bezirksregierungen oder 
die Senatsverwaltungen jeweils die nächsten Ansprechpartner für die Schule, wobei die Bezirksre-
gierungen ihrerseits verschiedenen Ministerien unterstehen.  
Bayern ist das einige westliche Bundesland, in dem die Hebammenschulen als staatliche Berufs-
fachschulen dem Schulgesetz und damit dem Kultusministerium unterstehen. 
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die Hebammenausbildung statt. Ziel ist die langfristige Verortung der grund-
ständigen Ausbildung an den Fachhochschulen.   

Um eine solche Ausbildung realisieren zu können, wäre die Verknüpfung der bei-
den in Deutschland üblichen Ausbildungsformen (Berufsausbildung und Studium) 
nötig. Dabei ist das Modell der Bologna Erklärung von 1999 Grundlage. Die dort 
vereinbarte Einführung eines europaweiten Studiensystems stützt sich im We-
sentlichen auf zwei Hauptzyklen. Der erste Zyklus ( Undergraduate Studies ) soll 
mindestens drei, höchstens vier Jahre dauern und mit einem qualifizierten, ar-
beitsmarkttauglichen Berufsabschluss (Bachelor) enden. Der zweite Zyklus 
( Graduate Studies ) baut auf dem ersten auf, endet mit dem Master und eröff-
net die Möglichkeit zur Promotion. Entsprechende rechtliche Voraussetzungen 
wurden inzwischen auch im deutschen Hochschulrecht geschaffen (§ 19 des 
novellierten Hochschulrahmengesetzes vom 20.8.1998).   

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Hebammen, die wis-
senschaftlich ausgebildet werden, nicht zwangsläufig eine Berufsgruppe darstel-
len müssen, die eine eigene Theoriebildung betreibt. Die wissenschaftliche Fun-
dierung des Hebammenhandelns könnte für Hebammen vielmehr heißen, dass 
Methoden und Ergebnisse vorhandener Bezugswissenschaften für das eigene 
Fachgebiet nutzbar gemacht werden und so auf die eigenen Fragestellungen an-
gewendet werden können.    
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Gerd Dielmann17 

Statement für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  

Die Frage: Erstausbildung an der Hochschule oder Weiterbildung , ist für die 
Gesundheitsberufe unterschiedlich zu beantworten. So werden die Mediziner un-
bestritten durch ein Universitätsstudium in Erstausbildung qualifiziert, obwohl 
man sich das durchaus auch als Weiterbildung, auf einen Humandienstleistungs-
beruf aufbauend vorstellen könnte oder eine eher handwerkliche Orientierung 
etwa bei Chirurgen nicht unbedingt zu schlechteren Ergebnissen führen müsste. 
Psychologische Psychotherapeuten haben sich nach der Hochschulausbildung ei-
ner auch betrieblich geprägten Weiterbildung an privaten Instituten zu unterzie-
hen, die Ausbildung heißt.   

Und die anderen Heilberufe werden überwiegend schulisch, wie die MTA-Berufe 
oder eher betrieblich-dual, wie die Pflegeberufe und Hebammen qualifiziert. Da-
zwischen gibt es das ganze Spektrum mit mehr oder minder großen schulischen 
oder betrieblichen Ausbildungsanteilen. Allen gemeinsam ist der zehnjährige all-
gemeinbildende Schulabschluss als Zugangsvoraussetzung und die Ansiedlung 
unterhalb des Hochschulniveaus. Der überwiegende Teil der Gesundheitsberufe 
ist als Heilberuf auf Grundlage eines Berufszulassungsgesetzes des Bundes gere-
gelt, mit bestimmten Konsequenzen für die Struktur und Organisation der Aus-
bildung bzw. ihres Rechtsrahmens. Sie werden ebenso wie die landesrechtlich 
geregelten schulischen Ausbildungen im Sozial- und Gesundheitswesen weit ü-
berwiegend von Frauen absolviert. Die berufsfachschulischen und fachschuli-
schen Ausbildungsgänge nach Landesrecht haben jedoch häufig mit großen 
Schwierigkeiten bei der Einmündung in den Arbeitsmarkt zu rechnen. Aber auch 
daraus kann man keine Regel machen, denn der landesrechtlich geregelte Ge-
sundheitsaufseher ist eher männlich und die Arzthelferinnenberufe haben den 
höchsten Frauenanteil, sind im Übrigen zusammengenommen der zweitgrößte 
Ausbildungsberuf überhaupt und werden im dualen System auf Grundlage des 
Berufsbildungsgesetzes ausgebildet.  

Daneben gibt es noch staatlich nicht geregelte Ausbildungen wie die OTA oder 
die teils landesrechtlich geregelten Kunsttherapeuten, die es gleich auf allen 
schulischen und hochschulischen Niveaus nebeneinander gibt. Das gibt es sonst 
nur noch bei den Heilpädagogen.   

Alles ist also möglich bei den Gesundheitsberufen, die Frage ist aber, was sinn-
voll ist. Diese Frage lässt sich aber nicht alleine aus berufsständischer Sicht be-
antworten. Die Berufe sind in ihrer historischen Entwicklung zu verstehen und im 
Kontext unseres Gesundheits- und Berufsbildungssystems zu betrachten.  

Da die Fragestellung für jeden einzelnen Gesundheitsberuf unter Umständen un-
terschiedlich und in jedem Falle differenziert beantwortet werden muss, will ich 
mich im Folgenden auf die Pflegeberufe konzentrieren, um dies hier ja wohl auch 
hauptsächlich gehen soll.  

Als wir Mitte/Ende der achtziger Jahre erstmals intensiver die Frage der Akade-
misierung der Pflegeberufe diskutiert haben, war das Krankenpflegegesetz gera-
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de novelliert und an die EG-Richtlinien von 1977 angepasst worden. Es war uns 
(den Gewerkschaften) nicht gelungen, die Ausbildung in das Regelsystem der 
beruflichen Bildung zu integrieren. Der damals gefundene Kompromiss übernahm 
aber - bezogen auf das Ausbildungsverhältnis - einige wesentliche Elemente des 
Berufsbildungsgesetzes. Ausgenommen blieben die Frage der Lehrerausbildung, 
die Vorschrift von Ausbilderinnen und die Strukturierung der praktischen Ausbil-
dung und die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses. In allen drei Rege-
lungsbereichen sind wir mit dem Gesetz von 2003 ein gutes Stück vorangekom-
men, wenn auch noch nicht da, wo die Ausbildung u.E. hingehört.  

Integration in das Regelsystem der beruflichen Bildung, das heißt für uns: Die 
Lehrerausbildung gehört an die Universitäten und Managementausbildungen 
können sowohl als Weiterbildung als auch an Fachhochschulen und Universitäten 
angesiedelt sein.   

Eine Berufsausbildung als Zugangsvoraussetzung für ein Hochschulstudium ha-
ben wir nie für richtig gehalten, weil dies in unserem Bildungssystem unüblich 
ist. Sie ist dann sinnvoll, wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung ersetzt, 
aber nicht als zusätzliche Qualifikationsanforderung. Dass die meisten Fachhoch-
schulen seit Beginn der neunziger Jahre eine Pflegeausbildung zusätzlich zur 
Hochschulzugangsberechtigung verlangt haben, hat auch mehr mit den Proble-
men der Hochschulen zu tun, die durch Berufserfahrung erworbenen Kompeten-
zen durch wissenschaftlich theoretische Kompetenzvermittlung adäquat zu erset-
zen als mit der Notwendigkeit für Pflegemanagement oder Pflegelehrer/innen 
besondere Zugangsvoraussetzungen zu benötigen.  

Damit wäre der erste Teil der Fragestellung beantwortet. Pflegemanagement und 
Lehramt sollten als Erstausbildung absolviert werden können. Dabei will ich nicht 
leugnen, dass eine vorausgesetzte Berufsausbildung vor der Aufnahme des Stu-
diums durchaus ihren Charme hat. Dann aber bitte für alle Berufe, nicht als Son-
derregelung für akademische Abschlüsse im Berufsfeld Pflege. Lehrer/-innen 
nicht nur an berufsbildenden Schulen würde eine vorgeschaltete Berufsausbil-
dung generell nicht schaden und das gilt auch für Ärzt/-innen, Pädagog/-innen, 
Architekt/-innen, Ingenieur/-innen, Psycholog/-innen, Bankmanager/-innen usw. 
Der bildungspolitische Trend geht aber zur Zeit nicht in die Richtung einer Ver-
längerung der Ausbildungszeiten, mag das inhaltlich auch noch so gut begründet 
sein.  

Das ja zur Erstausbildung an der Hochschule gilt auch für das pflegewissen-
schaftliche Studium, etwa im Vergleich zum erziehungswissenschaftlichen. Die 
Entwicklung von Pflegewissenschaft und -forschung erfordert ein spezialisiertes 
Studium vorzugsweise an der Universität. Pflegeforschung ist aber etwas anderes 
als pflegen. Auch wenn inzwischen einige meinen, Krankenschwestern seien ideal 
dafür geeignet, die praktische Pflegeforschung zu betreiben.  

Wenn wir ja" sagen zur pflegewissenschaftlichen Erstausbildung an der Hoch-
schule, heißt das aber nicht, dass aus unserer Sicht die Krankenschwestern und 
Krankenpfleger generell dort ausgebildet werden sollen. Das ist angesichts einer 
zum erheblichen Teil noch nicht einmal verberuflichten Tätigkeit ein aussichtslo-
ses Unterfangen. Solange Pflege noch von jedermann ausgeübt werden kann und 
auch zum großen Teil von Laien praktiziert wird, scheint mir die Hoffnung auf 
eine generelle Akademisierung der Pflegeberufe eher abwegig. Hier ist der erste 




